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Kapitel F widmet sich der Frage, wie sachgerecht die finanziellen Mittel zwischen dem Land 

und der kommunalen Ebene sowie zwischen den verschiedenen kommunalen Gebietskör-

perschaftsgruppen bislang verteilt gewesen sind. Hierzu werden in Abschnitt F.1 zunächst die 

Grundlagen der vertikalen und horizontalen Symmetriebetrachtung, auch vor dem Hinter-

grund einer aufgabenbezogenen Weiterentwicklung, beschrieben. In Abschnitt F.2 werden 

die Ergebnisse für die vertikale Symmetrie, d. h. zwischen dem Land und den Kommunen, 

vorgestellt. Dabei findet in Abschnitt F.2 zunächst eine rein ausgabenbezogene Betrachtung 

statt. Diese wird basierend auf der in Kapitel D vorgestellten Methode zur Bewertung der 

Finanzbedarfe in Abschnitt F.3 erstmals für Brandenburg um eine bedarfsgewichtete Analyse 

erweitert. Im Anschluss wird in Abschnitt F.4 analysiert, wie sachgemäß die bisherige Quo-

tierung der Teilschlüsselmassen für die kommunale Ebene ist. Dabei werden zwei unter-

schiedliche Methoden – der horizontale Symmetriekoeffizient nach Thöne et al. (2015) und 

Hummel et al. (2018) sowie die Analyse der Teilschlüsselmassen nach Lenk et al. (2021) – 

angewandt und miteinander verglichen. Für den horizontalen Symmetriekoeffizienten findet 

außerdem analog zur vertikalen Symmetrie eine bedarfsgewichtete Betrachtung statt. 

Im abschließenden Kapitel G erfolgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse der vorgenom-

menen Untersuchungen. Außerdem werden die sich daraus ergebenden zentralen Hand-

lungsempfehlungen benannt. 

 

B. Der kommunale Finanzausgleich in Brandenburg 

B.1. Aktuelles System  

Der kommunale Finanzausgleich in Brandenburg dient der finanziellen Sicherstellung der im 

Grundgesetz verankerten kommunalen Selbstverwaltung (Art. 28 GG). Mit den Zuweisungen 

der im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs resultierenden Mittel verfolgt das Land 

folgende Ziele: 

1) Vertikaler Ausgleich  

Der vertikale Finanzausgleich unterstützt die Kommunen durch zusätzliche finanzielle Mittel. 

Die Verbundquote, die den Anteil der Kommunen an den Einnahmen des Landes bestimmt, 

wurde für das Jahr 2021 auf 22,43 Prozent festgelegt und ist seitdem unverändert. Die sich 

aus der Verbundquote ergebende Verbundmasse wird in den Jahren 2023 bis 2026 um die in 

§ 3 Abs. 1 Satz 3 BbgFAG festgelegten Festbeträge vermindert. Die Höhe der Minderung be-

trägt 60 Mio. Euro im Jahr 2022, jeweils 95 Mio. Euro in den Jahren 2023 und 2024 sowie 

jeweils 70 Mio. Euro in den Jahren 2025 und 2026. Die Verbundmasse wird zusätzlich um die 

in § 3 Abs. 2 BbgFAG enthaltenen Vorwegabzüge um 22,43 Prozent der Bundesmittel, die 

dem Land Brandenburg über die Umsatzsteuer zufließen, verringert. Gemäß § 3 Abs. 2a und 
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Abs. 1 BbgFAG wurden die Mindereinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich anteilig 

für das Ausgleichsjahr 2021 in Höhe von 156,5 Mio. Euro und für das Ausgleichsjahr 2022 in 

Höhe von 71,7 Mio. Euro ausgeglichen. Zudem erfolgt ein hälftiger Verzicht auf die negative 

Spitzabrechnung des Steuerverbundes 2020 in Höhe von 91,6 Mio. Euro. Die nicht ausge-

schöpften Mittel aus dem anteiligen Ausgleich der kommunalen Steuermindereinnahmen 

gemäß den §§ 23 und 23a BbgFAG verringern die negative Spitzabrechnung des Steuerver-

bundes 2020 in den Ausgleichsjahren 2023 und 2024 um jeweils 37,9 Mio. Euro und im Jahr 

2025 um 15,7 Mio. Euro.  

Der Verbundmasse werden nach Abzug der Vorwegabzüge und Abrechnung der Steuerver-

bünde die Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage (§ 17a Abs. 3 Satz 3 BbgFAG) sowie 

die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gemäß § 11 Abs. 3 FAG hinzugerechnet. 

Die so entstandene Finanzausgleichsmasse bildet die Grundlage für den horizontalen Finanz-

ausgleich. 

2) Horizontaler Ausgleich 

Der horizontale Finanzausgleich hat zum Ziel, Finanzkraftunterschiede zwischen den Kom-

munen zu verringern. Dies wird aktuell über eine Hauptansatzstaffel der Einwohner, teilweise 

durch die Berücksichtigung von Flächen sowie Nebenansätze vollzogen. Eine Besonderheit 

im kommunalen Finanzausgleich ist die Berücksichtigung sozioökonomischer Sonderbedarfe 

durch Sonderlastenausgleiche. Bei Sonderlastenausgleichen kommt es zu einer finanzkraft-

unabhängigen Verteilung der Mittel. Wird ein Sonderlastenausgleich eingesetzt, kommt es in 

der Regel zu einer Vorwegentnahme und folglich zu einer Reduzierung der Schlüsselmasse. 

Im Rahmen des horizontalen Finanzausgleichs werden der Finanzausgleichsmasse Mittel für 

die nachfolgenden Zwecke vorab entnommen. Diese betrugen für das Ausgleichsjahr 2024: 

 22 Mio. Euro für die Förderung von Theatern, Orchestern und vergleichbaren Einrichtun-

gen mit Theater- und Konzertangeboten (§ 5 Abs. 1 BbgFAG), 

 rund 98,5 Mio. Euro für den Schullastenausgleich (§ 14 BbgFAG), 

 20 Mio. Euro für den Jugendhilfelastenausgleich (§ 15 Abs. 2 BbgFAG), 

 75,58 Mio. Euro für den Soziallastenausgleich (§ 15 Abs. 1 BbgFAG), 

 40 Mio. Euro für den Ausgleichsfonds (§ 16 BbgFAG). 

Aus der verbleibenden Schlüsselmasse (§ 5 Abs. 3 BbgFAG) werden 6,5 Prozent für investive 

Schlüsselzuweisungen und die übrige Schlüsselmasse für allgemeine Schlüsselzuweisungen 

eingesetzt. Die investiven Schlüsselzuweisungen gehen zu 70 Prozent an die Gemeinden und 

zu 30 Prozent an die Landkreise. Ihre Verteilung erfolgt finanzkraftabhängig, sie werden zu-

sammen mit den allgemeinen Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben an die Gemein-

den und den allgemeinen Schlüsselzuweisungen an die Landkreise berechnet und ausgezahlt 

(§ 13 BbgFAG). Abundante Gemeinden erhalten keine investiven Schlüsselzuweisungen. Die 
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investiven Schlüsselzuweisungen werden zum Ausgleich mangelnder Steuer- und Umlage-

kraft gezahlt und dienen der Deckung des Investitionsbedarfs insbesondere für die Instand-

setzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen 

Grundversorgung. In den Ausgleichsjahren 2025 und 2026 werden die investiven Schlüssel-

zuweisungen gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 BbgFAG um jeweils 25 Mio. Euro erhöht. Diese Mittel 

sind für investive Maßnahmen vorgesehen. Im Rahmen des vorliegenden finanzwissenschaft-

lichen Gutachtens soll geprüft werden, ob und ggf. inwieweit eine Anhebung des Anteils der 

investiven Schlüsselzuweisungen über 6,5 Prozent hinaus sachgerecht ist.  

Die Aufteilung der Mittel für die allgemeine Schlüsselzuweisung erfolgt in folgender Form: 

1) 67,8 Prozent an kreisangehörige Gemeinden, Verbandsgemeinden und kreisfreie Städte 

für Gemeindeaufgaben, 

2) 28,0 Prozent an Landkreise und 

3) 4,2 Prozent an kreisfreie Städte für Kreisaufgaben. 

Die Teilschlüsselmasse für Gemeinden wird gemäß der Finanzkraftunterschiede verteilt. 

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ist ein nach gesetzlich festgelegten 

Kriterien normierter Finanzbedarf der einzelnen Kommune, der der jeweiligen Finanz- bzw. 

Umlagekraft gegenübergestellt wird. Der Bedarf einer Gemeinde richtet sich grundsätzlich 

nach der gemäß § 20 BbgFAG maßgeblichen Einwohnerzahl, welche durch die Hauptansatz-

staffel nach § 8 Abs. 2 BbgFAG veredelt wird. Für kreisfreie Städte beträgt der Ansatz 150 

vom Hundert.  

Hinzu kommt ein Demografiefaktor gemäß § 20 Satz 2 BbgFAG. Bei der Verbandsgemeinde 

ist als Ansatz die Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde maßgebend. Bei der Berechnung des 

Bedarfes für die Landkreise gemäß § 11 BbgFAG wird neben der Einwohnerzahl auch deren 

Fläche berücksichtigt, indem gemäß § 11 Abs. 3 BbgFAG für jeden angefangenen Quadratki-

lometer zehn Einwohner hinzugerechnet werden. 

Ab dem Ausgleichsjahr 2024 wird die Finanzkraft einer Gemeinde über die Steuerkraftmess-

zahl berechnet, die sich gemäß § 9 BbgFAG aus der Summe der Steuerkraftzahlen der Grund-

steuern, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeinde-

anteils an der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 17 BbgFAG ergibt, wobei 

die Einnahmen aus den Realsteuern mittels gewogener Durchschnittshebesätze normiert 

werden. In den Ausgleichsjahren 2023 und 2024 werden zusätzlich die Zuweisungen für den 

anteiligen Ausgleich der kommunalen Steuermindereinnahmen nach den §§ 23 und 23a Bbg-

FAG für die Jahre 2021 bzw. 2022 hinzuaddiert.  

Die Umlagekraft der Landkreise wird durch die mittels gewogenen Durchschnittsumlagesatz 

nivellierten Umlagegrundlagen bestimmt. Diese werden bei Gemeinden durch die Steuer-

kraftmesszahlen nach § 9 BbgFAG zuzüglich der Schlüsselzuweisung Plus nach § 5 Abs. 4 Bbg-
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FAG sowie der Schlüsselzuweisungen nach § 6 Abs. 1 BbgFAG und abzüglich der im Aus-

gleichsjahr fälligen Finanzausgleichsumlage nach § 17a BbgFAG und der Verbandsgemein-

deumlage nach § 14 Abs. 2 des Verbandsgemeinde- und Mitverwaltungsgesetzes gebildet. 

Umlagegrundlagen bei Verbandsgemeinden sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen 

nach § 6 Abs. 4 BbgFAG. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem entsprechenden Finanzbe-

darf und der jeweiligen Finanz- bzw. Umlagekraft wird bei Gemeinden zu 75 Prozent, bei 

Landkreisen zu 90 Prozent ausgeglichen.  

Mit dem Neunten und aktuellen Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Finanzaus-

gleichsgesetzes wurde zudem ein befristetes Instrument – die „Schlüsselzuweisung Plus“ – 

zur Stärkung von Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Finanzkraft eingeführt. Dafür wird 

in den Jahren 2023 bis 2026 der Teilschlüsselmasse für kreisangehörige Gemeinden, Ver-

bandsgemeinden und kreisfreie Städte für Gemeindeaufgaben der Betrag zur Finanzierung 

der erforderlichen Mittel des Instruments Schlüsselzuweisung Plus entnommen. Das Volu-

men der Schlüsselzuweisung Plus darf den Betrag von 50 Prozent des Aufkommens der Fi-

nanzausgleichsumlage, das nach § 1 Abs. 4 BbgFAG und § 17a Abs. 3 Satz 4 BbgFAG im kom-

munalen Finanzausgleich eines jeweiligen Jahres bereitgestellt wird, nicht überschreiten. 

B.2. Brandenburgische Landescharakteristika  

Das Land Brandenburg ist mit einer Fläche von 29.654 Quadratkilometern das flächenmäßig 

größte Land Ostdeutschlands.3 Die administrative Gliederung des Landes wurde in den ver-

gangenen 30 Jahren mehrfach geändert. So wurden mit der Kreisgebietsreform von 

1992/1993 die Zahl der kreisfreien Städte und insbesondere die Zahl der Landkreise deutlich 

reduziert. Derzeit setzt sich die kommunale Ebene des Landes aus den vier kreisfreien Städ-

ten Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder) und der Landeshauptstadt Potsdam, 

14 Landkreisen sowie 409 Gemeinden zusammen. Von diesen 409 Gemeinden besitzen ins-

gesamt 109 das Stadtrecht.4 Des Weiteren lassen sich die 409 Gemeinden gemäß ihren Ver-

waltungsmodellen unterscheiden. In Brandenburg gibt es derzeit 137 amtsfreie Gemeinden, 

266 amtsangehörige Gemeinden, eine Verbandsgemeinde (Verbandsgemeinde Lieben-

werda), die aus vier Ortsgemeinden besteht, sowie eine mitverwaltete Gemeinde (Pinnow). 

Mit der Größe Brandenburgs gehen auch erhebliche regionale und kommunale Heterogeni-

tät einher, die sich auf die Landes- und Kommunalfinanzen auf unterschiedliche Weise aus-

wirken. Diese Heterogenität wird im Folgenden in den Bereichen Wirtschaftskraft und De-

mografie, Arbeitsmarkt und Soziales sowie im Bereich öffentliche Finanzen herausgearbeitet. 

Außerdem soll die brandenburgische Entwicklung in diesen Bereichen mit der Entwicklung in 

                                                           

3  Feststellung des Gebietsstandes, Regionalstatistik des Statistischen Bundesamtes. 

4  Land Brandenburg (2025b). 
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anderen Ländern, insbesondere mit den anderen vier ostdeutschen Flächenländern, vergli-

chen werden.  

B.2.1 Die demografische Entwicklung  

Abbildung 1 stellt für den Zeitraum von 2010 bis einschließlich 2023 die Entwicklung der 

brandenburgischen Bevölkerung dar. Dabei zeigt sich, dass die Bevölkerung im betrachteten 

Zeitraum nahezu konstant geblieben ist. Zuletzt wurde zum 31.12.2023 eine Bevölkerung von 

rund 2,6 Mio. Personen ermittelt. Die Anzahl der Geburten und der gestorbenen Personen 

hat sich etwa seit dem Jahr 2016 auseinanderentwickelt. Die Anzahl der gestorbenen Perso-

nen ist seit 2010 Jahr für Jahr gleichmäßig leicht angestiegen, insbesondere ab dem Jahr 2020 

ist die Zahl kurzzeitig deutlicher angestiegen. Hingegen ist die Zahl der Geburten seit dem 

Jahr 2016 sukzessive gesunken, nachdem sie im Zeitraum von 2010 bis 2016 einigermaßen 

konstant geblieben ist. 

Abbildung 1:  Die demografische Entwicklung in Brandenburg im Zeitraum von 2010 bis 2023 

 
Quelle: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistik der Geburten sowie Statistik der Sterbefälle, Statisti-
sches Bundesamt. 
Anmerkung: Für die Anzahl der Geburten und der Gestorbenen ist die rechte vertikale Achse maßgeblich, für die 
die Größe der Bevölkerung gilt die linke vertikale Achse. 
 

Im Vergleich zu den anderen ostdeutschen Flächenländern ist die Bevölkerungsentwicklung 

in Brandenburg im Durchschnitt in den vergangenen Jahren damit tendenziell eher als stabil 

zu bewerten. Während die Bevölkerung in Brandenburg von 2010 bis 2023 um 2,0 Prozent 

gestiegen ist, fällt die Entwicklung in den anderen Ländern weniger gut aus und ist besonders 
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in Sachsen-Anhalt und Thüringen rückläufig gewesen.5 Als eher positiv ist auch das Wande-

rungsgeschehen zu bewerten. In den Jahren 2010 und 2011 sind zwar mehr Menschen weg-

gezogen als nach Brandenburg zugezogen, in den darauffolgenden Jahren fiel der Wande-

rungssaldo hingegen stets positiv und größer aus als in den anderen vier ostdeutschen Flä-

chenländern.6 

Abbildung 2:  Die Bevölkerungsentwicklung im Zeitraum von 2010 bis 2024 in den brandenbur-
gischen Gemeinden (in %) 

 
Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Regionalstatistik des Statis-
tischen Bundesamtes (2024b). 

 

Die Bevölkerungsentwicklung zeichnet sich jedoch innerhalb Brandenburgs durch signifi-

kante Heterogenität aus. Abbildung 2 verdeutlicht, dass die Bevölkerung fast sämtlicher an 

Berlin angrenzender Gemeinden im Zeitraum von 2010 bis 2024 gewachsen ist. Dabei fällt 

das Wachstum der Bevölkerung in vielen dieser Gemeinden mit mehr als 10 Prozent sehr 

deutlich aus. In den anderen Landesteilen, die weniger zentral und weiter weg von der Bun-

deshauptstadt gelegen sind, ist die Bevölkerung in den allermeisten Gemeinden gesunken. 

                                                           

5  Statistisches Bundesamt (2024b). 

6  Eigene Berechnungen auf Basis Wegweiser Kommunen (2025). 
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Gemeinden, in denen die Bevölkerung deutlich, d. h. um mindestens 10 Prozent, zurückge-

gangen ist, befinden sich zumeist in Randlage. Dies betrifft bspw. viele Gemeinden im Südos-

ten Brandenburgs an der Grenze zu den Ländern Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie an 

Mecklenburg-Vorpommern angrenzende Gemeinden im Nordosten Brandenburgs. Auch die 

Bevölkerungsentwicklung der vier kreisfreien Städte Brandenburgs fällt unterschiedlich aus. 

Die Landeshauptstadt Potsdam wies 2024 als größte Stadt 184.800 Einwohner auf. In den 

anderen drei kreisfreien Städten wohnten jeweils weniger als 100.000 Einwohner. Während 

die Landeshauptstadt Potsdam im Zeitraum von 2010 bis 2024 deutlich um 17,7 Prozent und 

Brandenburg an der Havel um 3,3 Prozent gewachsen ist, ist die Bevölkerung der beiden 

kreisfreien Städte Cottbus und Frankfurt (Oder) jeweils gesunken (um 6,8 bzw. 5,3 Prozent). 

Abbildung 3:  Die Bevölkerungsdichte (Einwohner (EW) je km² Fläche) in den brandenburgi-
schen Gemeinden im Jahr 2023 

 
Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes und der Feststellung des 
Gebietsstandes, Regionalstatistik des Statistischen Bundesamtes. 

 

Im Hinblick auf die Bevölkerungsdichte ist Brandenburg als dünn besiedelt zu bewerten. Die 

Anzahl der Einwohner je Quadratkilometer fällt mit 86,1 in Brandenburg bundesweit nur in 

Mecklenburg-Vorpommern noch geringer aus. Während in den vier kreisfreien Städten 2023 
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auf einem Quadratkilometer jeweils mehr als 320 Personen wohnten7, fallen die Unter-

schiede bei den Landkreisen und insbesondere unter den Gemeinden größer aus. Dünn be-

siedelte Gemeinden sind ein besonderes Charakteristikum Brandenburgs und ein wesentli-

cher Unterschied zu urban geprägten Ländern. Auf Gemeindeebene variiert die Bevölke-

rungsdichte dabei zwischen 7 und 2.611 Einwohnern je Quadratkilometer. In 149 Gemeinden 

lebten 2023 weniger als 1.000 Personen und in 257 Gemeinden wohnten weniger als 50 Per-

sonen je Quadratkilometer. Insbesondere in an Berlin angrenzenden Gemeinden fällt die Be-

siedlung mit einer Bevölkerungsdichte von mindestens 300 Einwohnern je Quadratkilometer 

höher aus (vgl. Abbildung 3). Jedoch finden sich auch im restlichen Brandenburg vermehrt 

Gemeinden mit einer Bevölkerungsdichte von mind. 300 Einwohnern je Quadratkilometer. 

Dies gilt bspw. für mehrere Gemeinden im Südosten Brandenburgs nahe der sächsisch-bran-

denburgischen Grenze.  

Der demografische Wandel und die Alterung der Gesellschaft werden das Land Brandenburg 

künftig vor Herausforderungen stellen. Insgesamt ist das durchschnittliche Alter (in Bezug auf 

den Median) der brandenburgischen Gesellschaft in den vergangenen Jahren von 47,4 Jahren 

im Jahr 2010 auf 49,8 Jahre im Jahr 2023 angestiegen.8 Das heißt, dass im Jahr 2023 rund die 

Hälfte der brandenburgischen Gesellschaft mindestens 50 Jahre alt oder älter war.   

                                                           

7  Die Landeshauptstadt Potsdam hat dabei mit rund 979 Personen je Quadratkilometer die größte Einwoh-
nerdichte. Cottbus weist einen Wert von 572, Frankfurt (Oder) einen Wert von 386 und Brandenburg an der 
Havel 322 Einwohner je Quadratkilometer auf. Die Berechnungen basieren auf der Feststellung des Gebiets-
stands und der Fortschreibung der Bevölkerung, veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt. 

8       Wegweiser Kommunen (2025). 
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Abbildung 4:  Der Altenquotient (in Jahren) in den brandenburgischen Gemeinden im Jahr 
2024 

 
Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Regionalstatistik des Statisti-
schen Bundesamtes (2024b). 

 

Der Altenquotient, der den Anteil der älteren Bevölkerung ab 65 Jahren an den 20-64-Jähri-

gen beziffert, ist in Brandenburg in den letzten Jahren von 36,0 im Jahr 2010 auf 46,0 im Jahr 

2023 gestiegen. Damit fällt der Altenquotient aktuell um rund acht Prozentpunkte höher aus 

als im bundesweiten Vergleich, gleichzeitig ist er aber in den anderen vier ostdeutschen Flä-

chenländern zuletzt jeweils größer gewesen als in Brandenburg. Auch der Jugendquotient ist 

in den letzten Jahren gestiegen (von 23,9 im Jahr 2010 auf 32,1 im Jahr 2023), das heißt, auf 

die Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen kommen nun mehr junge Personen, definiert als 

Personen unter 20 Jahren. Anders als beim Altenquotient nimmt der Jugendquotient einen 

dem bundesweiten Durchschnitt sehr vergleichbaren Wert an.  

Auch bei diesen Kennzahlen lohnt sich jedoch ein Blick auf Unterschiede innerhalb Branden-

burgs, um die heterogene Entwicklung deutlich zu machen. Abbildung 4 zeigt auf, dass ge-

messen am Altenquotienten die Bevölkerung in Gemeinden nahe der Bundeshauptstadt Ber-

lin vergleichsweise jung ist und ein Altenquotient von mindestens 55 und 60 häufiger in Ge-

meinden auftritt, die weiter von der Bundeshauptstadt entfernt liegen.  
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B.2.2 Wirtschaftslage, Arbeitsmarkt und Soziales 

Die wirtschaftliche Entwicklung fällt gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner 

in den ost- und westdeutschen Flächenländern sehr vergleichbar aus. Insgesamt ist das BIP 

pro Kopf in Brandenburg seit 2010 stetig angewachsen, und zwar um 54,8 Prozent von 2010 

bis ins Jahr 2022 (vgl. Abbildung 5). Auch im Niveau unterscheiden sich die ostdeutschen Flä-

chenländer in ihrer Wirtschaftskraft nicht nennenswert. Der Unterschied zur Wirtschaftskraft 

in den westdeutschen Ländern ist jedoch weiterhin beträchtlich. 

Abbildung 5:  Die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf nach Flächenländern, 2010 

bis 2022 

 
Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) der Länder (Entstehungsrechnung) so-
wie der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt und Statistische Ämter der Länder. Statistisches Bun-
desamt (2024b, 2025b). 

 

Auch die Entwicklung des Arbeitsmarktes fällt in den ostdeutschen Flächenländern sehr po-

sitiv aus. In Brandenburg ist die Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbsperso-

nen) von 11,1 Prozent im Jahr 2010 auf 6,1 Prozent im Jahr 2024 gesunken (vgl. Abbildung 

6). Bis ins Jahr 2019 hinein ist die Arbeitslosenquote nahezu gleichmäßig von Jahr zu Jahr 

gesunken. Zuletzt ist sie u. a. auch im Zuge der aufgetretenen Krisen seit dem Jahr 2020 etwa 

konstant gewesen und in den Jahren 2023 und 2024 wieder leicht angestiegen. 
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Abbildung 6:  Die Entwicklung der Arbeitslosenquote in den ostdeutschen Flächenländern von 
2010 bis 2024 

 

Quelle: Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2025). 

 

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Arbeitslosenquote hängt von zahlreichen Fak-

toren ab. In Brandenburg kommen einige landesspezifische Charakteristika hinzu. So ist die 

Nähe zur Bundeshauptstadt Berlin im Hinblick auf das Angebot von Arbeitsstellen ein rele-

vanter Faktor. Die Pendelverflechtungen werden mit zunehmender Nähe zu Berlin größer. 

Gleichzeitig arbeiten auch Personen in brandenburgischen Gemeinden, die in der Bundes-

hauptstadt wohnhaft sind. Ein ähnliches Bild ergibt sich beim Blick auf die vier kreisfreien 

Städte in Brandenburg. So ist Brandenburg an der Havel als kreisfreie Stadt und durch die 

Nähe sowohl zu Berlin als auch zu Potsdam im Hinblick auf die dahinterstehenden Pendel-

verflechtungen ein besonders interessanter Fall. Von den rund 28.600 sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigten, die in Brandenburg an der Havel wohnhaft sind, pendelten mehr 

als ein Drittel in einen anderen Kreis oder in eine andere Stadt9. Davon pendelten mehr als 

zwei Drittel in den benachbarten Kreis Potsdam-Mittelmark, nach Berlin oder Potsdam. 

Gleichzeitig pendelten rund 12.200 Beschäftigte aus anderen Kreisen nach Brandenburg an 

der Havel, rund die Hälfte davon wohnt im Landkreis Potsdam-Mittelmark. In den Landkrei-

sen, die weiter entfernt von Berlin liegen, sind außerdem die Großstädte der benachbarten 

Länder wie Dresden, Leipzig und Magdeburg wichtige Arbeitsorte. Gleichzeitig gibt es in den 

zu Polen angrenzenden Landkreisen erhebliche Pendelverflechtungen mit eben diesem 

Nachbarstaat.  

                                                           

9  Bundesagentur für Arbeit (2024). 
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Die Insellage Berlins mitten im Land Brandenburg sowie die kleine Anzahl an kreisfreien Städ-

ten im Land sind ein zentraler Grund, weshalb die Pendelverflechtungen sowie die Mobilität 

zwei für den brandenburgischen Arbeitsmarkt besonders wichtige Merkmale sind. Dieses 

Charakteristikum Brandenburgs ist jedoch nicht nur wichtig für den Arbeitsmarkt, sondern 

auch für die Bereitstellung öffentlicher Güter, bspw. für die Nutzung kultureller Angebote 

oder auch für das Angebot an Verkehrsinfrastruktur, die jeweils interkommunal genutzt wer-

den. Inwiefern dies im kommunalen Finanzausgleich Brandenburgs integriert ist, wird in Ab-

schnitt B.3 dargestellt. 

Abbildung 7:  Die Zusammensetzung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Bran-
denburg nach Altersgruppen in den Jahren 2013, 2018 und 2024 

 

Quelle: Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2025). 

 

Ähnlich wie bei der Bevölkerung lohnt sich ein Blick auf die Altersstruktur der Beschäftigten. 

Dabei können die Folgen des demografischen Wandels für den Arbeitsmarkt in Brandenburg 

angedeutet werden. Auf der einen Seite zeigt sich ein deutlicher Anstieg der Zahl der Perso-

nen im Alter zwischen 60 und 65 (vgl. Abbildung 7). Die Größe dieser Personengruppe ist von 

rund 51.800 Personen im Jahr 2013 auf 100.900 Personen im Jahr 2024 angewachsen und 

hat sich damit fast verdoppelt. Auch bei der größten Gruppe, nämlich bei jenen im Alter zwi-

schen 30 und 50 Jahren, ist ein deutlicher Größengewinn ersichtlich. Dabei ist diese Gruppe 

von 2013 bis ins Jahr 2024 um insgesamt 12,2 Prozent angewachsen. Die andere große Al-

tersgruppe, nämlich die Gruppe derer im Alter zwischen 50 und 60, ist im Zeitraum von 2013 

bis 2024 leicht geschrumpft (-3,7 Prozent im Zeitraum 2013 bis 2024).  
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Auf der anderen Seite haben sich die Gruppen mit einem Alter bis 30 Jahren sehr heterogen 

entwickelt. So ist sowohl die Zahl der Unter-20-Jährigen (+73,4 Prozent) als auch die Zahl der 

Personen zwischen 20 und 25 Jahren (+12,8 Prozent) von 2013 bis 2024 angestiegen. Gleich-

zeitig ist die Gruppe der Personen zwischen 25 und 30 Jahren, üblicherweise Personen mit 

bereits abgeschlossener Berufsausbildung oder Studium, deutlicher kleiner geworden (-19,6 

Prozent von 2013 bis 2024).  

Neben der generellen Entwicklung des Arbeitsmarktes und einem Vergleich zu anderen Flä-

chenländern sind für die horizontale Komponente des kommunalen Finanzausgleichs insbe-

sondere Unterschiede innerhalb Brandenburgs relevant. Hierzu illustriert Abbildung 8 daher 

zunächst Unterschiede im Anteil der Personen in Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II an 

der Bevölkerung. Die Sozialausgaben, d. h. primär die Ausgaben für Jugendhilfe nach dem 

SGB VIII, die Ausgaben für Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld 2) und die Sozial-

ausgaben nach dem SGB XII, sind für den kommunalen Finanzausgleich ein besonders rele-

vanter Faktor. Brandenburg berücksichtigt diese besonderen Belastungen im Kontext des So-

zial- und Jugendhilfelastenausgleichs in § 15 BbgFAG. 

Typischerweise fällt der Anteil der zu fördernden Personen in Großstädten größer aus als in 

ländlich geprägten Regionen. Dies ist auch in Brandenburg der Fall. Der Anteil der Personen 

in Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II an der Bevölkerung übersteigt in drei der vier 

kreisfreien Städte (Brandenburg an der Havel, Cottbus sowie Frankfurt (Oder)) sowie in den 

zwei Landkreisen Prignitz und Uckermark den Wert von 7,5 Prozent. In den Landkreisen 

Dahme-Spreewald, Oberhavel, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming machen die Perso-

nen in Bedarfsgemeinschaften hingegen einen Anteil von weniger als 5 Prozent aus. Insge-

samt zeigt sich, dass die Unterschiede in Brandenburg auf der Ebene der Landkreise und 

kreisfreien Städte hinsichtlich des Indikators der Bedarfsgemeinschaften ausfallen nicht er-

heblich (vgl. Abbildung 8).  

Ähnlich wie die Organisation von im Sozialgesetzbuch geregelten Leistungen sind auch die 

Erstunterbringung von Geflüchteten und die Zahlung von Asylbewerberleistungen eine typi-

sche Aufgabe, die auf Kreisebene bzw. auf Ebene der kreisfreien Städte geregelt ist. Dabei 

wird ein Großteil der Kosten der Erstaufnahme einschließlich der Zahlung der Asylbewerber-

leistungen allerdings durch Bund und Land erstattet. Neben der Weiterleitung der Bundes-

beteiligung an den Mehraufwendungen durch Geflüchtete vom Land an die Kommunen (§ 

15a BbgFAG) werden in Brandenburg Kommunen durch das Brandenburg-Paket entlastet. 

Das Paket hat für die Jahre 2023 und 2024 zusätzliche Mittel u. a. für die Schaffung neuer 

Unterbringungsplätze und neuer Personalstellen für migrationsspezifische Sozialarbeit zur 

Verfügung gestellt. 
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Abbildung 8:  Der Anteil der Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an der Bevölke-
rung im Jahr 2024 nach kreisfreien Städten und Landkreisen 

 

 

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Sozialberichterstattung in der amtlichen Statistik und der Fortschreibung des Be-
völkerungsstandes, Regionalstatistik des Statistischen Bundesamtes. 

 

Im Hinblick auf den Anteil der Personen, die Asylbewerberleistungen beziehen, relativ zur 

Gesamtbevölkerung fällt die Verteilung vergleichsweise homogen aus (vgl. Abbildung 9). Ins-

gesamt variiert diese Kennziffer zwischen 0,2 und 1,5 Prozent. Der Anstieg des humanitären 

Zuzugs, insbesondere im Zuge des völkerrechtswidrigen Einmarsches Russlands in die Ukra-

ine, betrifft sämtliche Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland. In Brandenburg ist 

die Zahl der Asylbewerberleistungsbeziehenden im Jahr 2022 auf insgesamt rund 16.800 Per-

sonen angestiegen. Gegenüber dem Jahr 2021 ist dies ein Anstieg von 16,3 Prozent. Dieser 

Anstieg fällt verglichen mit dem bundesweiten Durchschnitt (22,0 Prozent) sowie mit den 

anderen ostdeutschen Flächenländern merklich geringer aus (26,2 Prozent in Sachsen bis 

38,0 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern). Es ist zudem anzumerken, dass die Zahl der Asyl-

bewerberleistungsbeziehenden im Jahr 2022 kleiner ausfällt als im Jahr 2015 (29.300 Perso-

nen). Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass nach Beginn des russischen Angriffskrieges 

beschlossen wurde, die ukrainischen Geflüchteten aus dem Asylbewerberleistungsbereich 

schnell in den Bereich des SGBs zu integrieren. Daher können durch die Entwicklung der asyl-

bewerberleistungsbeziehenden Personen die Fluchtbewegungen nach Deutschland und ent-

sprechend auch die geografische Verteilung der Geflüchteten nicht vollumfänglich wiederge-

geben werden. 
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Abbildung 9:  Der Anteil der Personen mit Asylbewerberleistungen relativ zur Bevölkerung im 

Jahr 2023 nach kreisfreien Städten und Landkreisen  

 

 

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Statistik der Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und 
der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Regionalstatistik des Statistischen Bundesamtes. 

 

Zu beachten ist hierbei allerdings auch, dass die Kosten der Erstaufnahme und die Leistungen 

nach Asylbewerberleistungsgesetz oder SGB nur einen Teil der Kosten ausmachen, die für die 

Aufnahme, den darauffolgenden Aufenthalt in Deutschland und eine erfolgreiche Integration 

in den deutschen Arbeitsmarkt sowie in die deutsche Gesellschaft nötig sind (Hum-

mel/Thöne, 2016). Nach der Erstaufnahme kommen u. a. Investitionen in Bildung, Sprache, 

Kinderbetreuung und in die gesellschaftliche Teilhabe hinzu (Brücker et al., 2020). 

B.2.3 Öffentliche Finanzen 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden auszugsweise Faktoren vorgestellt, die sich auf 

die Landes- und Kommunalfinanzen ausgewirkt haben. Dabei fand ein Fokus auf die Demo-

grafie, den Arbeitsmarkt sowie auf die Entwicklung der Wirtschaftskraft statt. In diesem Ab-

schnitt soll nun die Entwicklung der öffentlichen Finanzen Brandenburgs dargestellt werden 

und insbesondere Unterschiede zwischen den brandenburgischen Kommunen betont wer-

den. Dabei findet ein Fokus auf die Entwicklung der Steuereinnahmen sowie auf den Schul-

denstand statt. 
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Die Gemeinden hatten gemäß Gemeindefinanzen der Kernhaushalte des Amts für Statistik 

Berlin-Brandenburg im Jahr 2023 insgesamt 3,1 Mrd. Euro an Steuereinnahmen und Einnah-

men aus steuerähnlichen Abgaben zur Verfügung. Dabei entfielen auf die Realsteuern, bei 

denen die Kommunen über Hebesatzautonomie verfügen, insgesamt 1,8 Mrd. Euro. Die Ge-

meindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer machten rund 1,3 Mrd. Euro aus. In 

Ostdeutschland variiert die gemeindliche Steuereinnahmekraft pro Kopf nur wenig zwischen 

den verschiedenen Flächenländern (im Intervall von 1.034 bis 1.282 Euro pro Kopf im Jahr 

2023), während sie in den westdeutschen Flächenländern weitaus heterogener ausfällt 

(1.198 Euro pro Kopf im Saarland und 2.041 Euro pro Kopf in Hessen). Innerhalb Branden-

burgs zeigt sich ein durchaus heterogenes Bild. In Brandenburg liegt die mittlere gemeindli-

che Steuereinnahmekraft pro Kopf bei rund 1.282 Euro und variiert auf Gemeindeebene zwi-

schen 422 und 15.831 Euro. Die größte gemeindliche Steuereinnahmekraft liegt in den Ge-

meinden Schenkenberg, Neutrebbin, Liebenwalde (Stadt), Schönefeld und Teichland vor.  

Abbildung 10:  Die gemeindliche Steuerkraft pro Kopf in den brandenburgischen Gemeinden im 
Jahr 2023 

 

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis des Realsteuervergleichs und der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes der Regio-
nalstatistik des Statistischen Bundesamtes (2025a). 
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Abbildung 10 zeigt dabei, dass es Gemeinden mit einer hohen gemeindlichen Steuerkraft pro 

Kopf von mind. 1500 Euro je Kopf in allen Teilen Brandenburgs gibt. Vermehrt kommen diese 

in der Nähe der Bundeshauptstadt Berlin vor, jedoch gibt es auch in den anderen Teilen Bran-

denburgs mehrere einander angrenzende Gemeinden, deren gemeindliche Steuereinnahme-

kraft über dem brandenburgischen Durchschnitt liegt, bspw. im Nordwesten Brandenburgs 

an der Grenze zu den benachbarten Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und 

Sachsen-Anhalt.   

Abbildung 11 illustriert aggregiert auf Länderebene, dass Brandenburg im Durchschnitt bei 

den zwei wichtigsten Realsteuerarten, d. h. bei der Grundsteuer B und bei der Gewerbe-

steuer, einen Hebesatz wählt, der unter dem westdeutschen ebenso wie dem ostdeutschen 

Durchschnitt liegt. Insbesondere bei der Gewerbesteuer fällt der gewogene Durchschnitts-

hebesatz in Brandenburg deutlich geringer aus als in den anderen ostdeutschen Flächenlän-

dern. So liegt der gewogene Durchschnittshebesatz von 336,5 Prozent um ca. 55 Prozent-

punkte unterhalb des ostdeutschen Durchschnittswerts. Wie sich die Hebesätze im Zuge der 

mit dem Jahr 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform entwickeln, bleibt abzuwarten.  

Abbildung 11:  Die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer B und Gewerbesteuer nach Flä-
chenländern, 2010 bis 2022 

Grundsteuer B 
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Gewerbesteuer 

 

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Daten des Realsteuervergleichs des Statistischen Bundesamtes (2025a). 

 

Ein Blick auf die einzelnen brandenburgischen Gemeinden für das Jahr 2023 ergibt, dass sich 

die Grundsteuer B innerhalb eines Intervalls von 300 bis 545 Prozent bewegt hat (vgl. Abbil-

dung 12). Bei der Gewerbesteuer wurden im Jahr 2023 Hebesätze zwischen 240 und 455 

Prozent gewählt. Abbildung 12 und Abbildung 13 verdeutlichen, dass viele Gemeinden, die 

einen hohen Hebesatz bei der Grundsteuer B gewählt haben, sich auch häufig für einen über-

durchschnittlich hohen Hebesatz bei der Gewerbesteuer entschieden haben. Dies trifft aber 

auch nicht auf jede Gemeinde zu. Die Landeshauptstadt Potsdam hingegen weist sowohl bei 

der Grundsteuer B als auch bei der Gewerbesteuer jeweils den landesweit höchsten Hebe-

satz auf.  

Insgesamt gibt es bei der Grundsteuer B 59 Gemeinden, die einen Hebesatz von mindestens 

416 Prozent wählen, was dem durchschnittlich gewogenen Hebesatz in Brandenburg im Jahr 

2023 entspricht. Bei der Gewerbesteuer wählen insgesamt 108 Gemeinden einen größeren 

Hebesatz als den entsprechend gewogenen Durchschnittshebesatz von 336,5 Prozent.  
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Abbildung 12:  Die Hebesätze der Grundsteuer B in den brandenburgischen Gemeinden im Jahr 
2023 

 

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Daten des Realsteuervergleichs des Statistischen Bundesamtes (2025a). 

Trotz der festgestellten Heterogenität innerhalb Brandenburgs ist festzustellen, dass die He-

besätze in Brandenburg im Vergleich zu den anderen Flächenländern eher niedrig ausfallen. 

So haben im Jahr 2023 bei der Grundsteuer B nur sechs Gemeinden und die vier kreisfreien 

Städte einen Hebesatz von mind. 453 Prozent gewählt, was dem gewogenen Durchschnitts-

hebesatz in den ostdeutschen Flächenländern entspricht. Bei der Gewerbesteuer haben fünf-

zehn Gemeinden und die vier kreisfreien Städte einen Hebesatz von mind. 391 Prozent ge-

wählt, was dem gewogenen Durchschnittshebesatz in den ostdeutschen Flächenländern ent-

spricht.  

Es gibt eine Vielzahl an Faktoren, die hinter der Wahl eines bestimmten Hebesatzes stehen 

können. Neben einfachen Faktoren wie der Einwohnerzahl und der Gebietskörperschafts-

gruppe haben insbesondere regional unterschiedliche ausgabewirksame Präferenzen ebenso 

wie die Intensität des lokalen Steuerwettbewerbs, die örtliche Wirtschaftslage, die fiskalische 

Situation einer Kommune und die in den Kommunen gewachsenen haushaltsbezogenen Rou-

tinen Einfluss auf die Höhe der Hebesätze. Die Gewichtung dieser Faktoren bei der Wahl der 

Hebesätze ebenso wie die Höhe der Hebesätze unterscheidet sich zwischen den brandenbur-

gischen Gemeinden. Um die Angemessenheit der brandenburgischen Hebesätze beurteilen 

zu können, müssten all die genannten Faktoren berücksichtigt werden.   
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Abbildung 13:  Die Hebesätze der Gewerbesteuer in den brandenburgischen Gemeinden im Jahr 
2023 

 

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Daten des Realsteuervergleichs des Statistischen Bundesamtes (2025a). 

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer hängen stärker als die aus der Grundsteuer B von der 

konjunkturellen Lage ab. Diese war insbesondere ab dem Jahr 2020, nachdem die Corona-

Pandemie ausgebrochen war, von größerer Varianz geprägt als zuvor. In Brandenburg ist das 

Ist-Aufkommen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 um rund 17,0 

Prozent zurückgegangen.10 Im Jahr darauf hatten die Gewerbesteuereinnahmen das Niveau 

vor Ausbruch der Corona-Pandemie jedoch bereits wieder erreicht und waren 2021 etwa 6,1 

Prozent größer als 2019. Diese Entwicklung in Brandenburg ist gut vergleichbar mit den an-

deren ost- und westdeutschen Flächenländern. Anders verhält es sich jedoch mit der Ent-

wicklung des Jahres 2022. Während die Gewerbesteuereinnahmen im bundesweiten Durch-

schnitt auch 2022 gestiegen sind, ist das Ist-Aufkommen aus der Gewerbesteuer in Branden-

burg 2022 im Vergleich zu 2021 leicht zurückgegangen (um 3,8 Prozent). Im darauffolgenden 

Jahr 2023 ist das Ist-Aufkommen aus der Gewerbesteuer hingegen umso deutlicher angestie-

gen (um 27,0 Prozent). 

                                                           

10  Eigene Berechnungen auf Basis Statistisches Bundesamt (2025a). 
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Die isolierte Betrachtung der Steuereinnahmen kann kein valides Bild der Finanzsituation der 

Kommunen zeichnen. Daher wird im Folgenden ein Blick auf den Schuldenstand Branden-

burgs geworfen. Hierzu illustriert Abbildung 14, dass die Pro-Kopf-Verschuldung des Kern-

haushaltes des Landes Brandenburg im Vergleich zu den anderen ostdeutschen Flächenlän-

dern als moderat eingestuft werden kann. Während die Verschuldung der Länder Mecklen-

burg-Vorpommern und Sachsen geringer ausfällt, weisen Thüringen und Sachsen-Anhalt eine 

höhere Verschuldung auf Landesebene auf. Die Entwicklung ist hingegen in allen fünf Flä-

chenländern gut miteinander vergleichbar. Nachdem der Schuldenstand des Landes insbe-

sondere ab 2012 rückläufig gewesen ist, ist er ab 2020 in allen Ländern wieder angestiegen. 

Nichtsdestotrotz ist der Schuldenstand in Brandenburg im Betrachtungszeitraum von 2010 

bis 2022 insgesamt leicht von rund 7.157 Euro pro Einwohner auf 6.711 Euro je Einwohner 

zurückgegangen. In den vergangenen beiden Jahren ist er jedoch wieder etwas gestiegen (auf 

7.860 Euro je Einwohner im Jahr 2024). 

Die Verschuldung der kommunalen Ebene fällt in Brandenburg hingegen vergleichsweise ge-

ring aus und nimmt verglichen mit den anderen vier ostdeutschen Flächenländern den ge-

ringsten Wert an (425 Euro je Einwohner im Jahr 2024). Auch hier ist die Entwicklung seit 

2010 in allen ostdeutschen Flächenländern ähnlich. Am aktuellen Rand gibt es jedoch Unter-

schiede. Während die kommunale Verschuldung in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und 

Sachsen-Anhalt seit dem Jahr 2021 angestiegen ist, ist der Schuldenstand der Gemeinden 

und Gemeindeverbände in Brandenburg sowie Thüringen in den Jahren 2021 bis 2024 weiter 

rückläufig geblieben. Zu betonen ist hierbei allerdings, dass durch den Fokus auf die Kern-

haushalte nicht deutlich wird, inwiefern die Auslagerung von Schulden aus dem Kernhaushalt 

auf Extrahaushalte (öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, die dem staatlichen 

Sektor zugeordnet werden) den Rückgang der kommunalen Schulden mitbestimmt. Eine ge-

naue Einordnung dieses Themas erfolgt in Abschnitt F.1.5. 
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Abbildung 14:  Entwicklung der Schulden pro Kopf der Kernhaushalte der Länder und Gemein-
den sowie Gemeindeverbände im nicht-öffentlichen Bereich nach Flächenlän-
dern, 2010 bis 2024 

Länder 

 

Gemeinden und Gemeindeverbände 

 
Quelle: Schulden des Öffentlichen Gesamthaushaltes, 2010 bis 2020: Fachserie 14, Reihe 5, Tabelle 5.2; ab 2021 Statistischer 
Bericht (Tabelle 71321-13). 

 

Die Betrachtung der Pro-Kopf-Verschuldung der gemeindlichen Kernhaushalte zeigt für das 

Jahr 2023 innerhalb Brandenburgs eine gewisse Heterogenität zwischen den kreisfreien Städ-

ten einerseits und Landkreisen anderseits auf (vgl. Abbildung 15). Anders als bei den meisten 

anderen Indikatoren fällt das Bild auch innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte sehr un-

terschiedlich aus. So weist Brandenburg an der Havel bspw. mit 37 Euro je Kopf einen sehr 
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niedrigen Schuldenstand auf, in Frankfurt (Oder) liegt der Wert mit 396 Euro je Kopf hingegen 

relativ nahe am brandenburgischen Durchschnitt von 412 Euro je Kopf. Der Schuldenstand je 

Einwohner liegt somit in allen vier der kreisfreien Städte im Jahr 2023 jeweils unter dem 

brandenburgischen Durchschnitt. In den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz (545 Euro pro 

Kopf), im Landkreis Märkisch-Oderland (908 Euro pro Kopf) und im Landkreis Teltow-Fläming 

(1.042 Euro pro Kopf) liegt der Schuldenstand jeweils über dem brandenburgischen Durch-

schnitt.  

Abbildung 15:  Schulden pro Kopf der gemeindlichen Kernhaushalte im öffentlichen sowie nicht-
öffentlichen Bereich nach kreisfreien Städten und Landkreisen im Jahr 2023 

 

 

Quelle: Rechnungsergebnisse der kommunalen Kernhaushalte, Regionalstatistik des Statistischen Bundesamtes (2025c). 

 

Auch die Interpretation des Schuldenstandes sollte nicht isoliert von anderen Faktoren wie 

der Wirtschaftskraft und der Höhe der Steuereinnahmen angestellt werden. Im Hinblick auf 

den Schuldenstand ist außerdem von Interesse, welchen Zwecken die Aufnahme von Schul-

den dient. Ein bestimmter Schuldenstand ist unterschiedlich zu bewerten, je nachdem, ob 

die Verschuldung für laufende oder investive Zwecke aufgenommen wurde. Daher ist auch 

eine Betrachtung der kommunalen Investitionstätigkeit notwendig. In Abschnitt C.1 wird im 
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Rahmen der Begutachtung der investiven Schlüsselzuweisungen explizit auf die Investitions-

tätigkeit eingegangen. Dabei wird auch untersucht, ob eine Anhebung des Anteils der inves-

tiven Schlüsselmasse (§ 13 BbgFAG) ab dem Ausgleichsjahr 2027 sachgerecht wäre.  

B.2.4 Identifizierte für Brandenburg spezifische Faktoren und exogene Sonderfaktoren 

Im Kontext der wirtschaftlichen, arbeitsmarktspezifischen und finanziellen Lage müssen ne-

ben Entwicklungen, die Deutschland als Ganzes betreffen, auch für Brandenburg ganz spezi-

fische Merkmale herausgestellt werden. Brandenburg ist sowohl durch die Nähe zur Bundes-

hauptstadt Berlin als auch zu Großstädten wie Dresden, Leipzig und Magdeburg in den an-

grenzenden Ländern sowie durch seine Grenzen zum europäischen Nachbarstaat Polen ge-

prägt. Daraus ergeben sich zahlreiche Pendelverflechtungen und eine größere Bedeutung 

des Themas Mobilität. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf den brandenburgischen Ar-

beitsmarkt sowie auf die Nutzung öffentlicher Güter wie bspw. kulturelle Angebote und die 

Verkehrsinfrastruktur (siehe auch das folgende Abschnitt B.3). Neben der Herausforderung 

der demografischen Alterung wurden außerdem die dünne Besiedlung Brandenburgs und die 

große Heterogenität innerhalb Brandenburgs hinsichtlich Demografie, Arbeitsmarkt, Wirt-

schaftskraft und öffentlicher Finanzen als zentrale Merkmale des Landes herausgearbeitet.  

Zudem hat sich bei mehreren Indikatoren am aktuellen Rand eine veränderte Entwicklung 

ergeben, die teilweise und in unterschiedlichem Maße durch mehrere relevante Sonderfak-

toren erklärt werden kann. Dabei wurden die Corona-Pandemie, u. a. im Kontext der Gewer-

besteuereinnahmen, sowie die Aufnahme von Geflüchteten im Zuge des russischen Angriffs-

kriegs auf die Ukraine herausgestellt. Zugleich ist das Preisniveau insbesondere im Zuge der 

Umstellung der bundespolitischen Energiepolitik angestiegen. Hinzukommt, dass sich die all-

gemeine wirtschaftliche Lage in den vergangenen zwei Jahren deutlich eingetrübt hat. Dies 

ist u. a. an dem Anstieg der Arbeitslosenquote in Brandenburg in den Jahren 2023 und 2024 

ersichtlich. Zudem ist der Pro-Kopf-Schuldenstand des Kernhaushaltes des Landes in den bei-

den Jahren im Zuge einer erheblichen Kreditaufnahme am privaten Kreditmarkt wieder deut-

lich angestiegen. Auch der Rückgang der kommunalen Schulden hat sich merklich verlang-

samt.  

Insgesamt ist es schwer einzuschätzen, inwiefern diese Sonderfaktoren von permanenter o-

der temporärer Natur im Hinblick auf ihre Wirkung sind. Die Sonderfaktoren sind vermehrt 

am aktuellen Rand unseres Beobachtungszeitraums, insbesondere ab dem Jahr 2020, aufge-

treten. Die weitere Entwicklung der Kriege in der Ukraine und in Nahost kann nicht vorher-

gesagt werden. Ähnliches gilt für die in Deutschland eingetrübte konjunkturelle Lage. Es ist 

allerdings davon auszugehen, dass diese Ereignisse auch in den nächsten Jahren Einfluss auf 

die brandenburgische Wirtschaft sowie die öffentlichen Finanzen haben wird. 

Die Corona-Pandemie spielt mittlerweile im Hinblick auf die wirtschaftliche Aktivität kaum 

noch eine Rolle. Die von Bund und Land aufgelegten Corona-Hilfen, u. a. im Rahmen des 
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Kommunalen Rettungsschirms Corona und der Berücksichtigung der verminderten Gewer-

besteuereinnahmen, sind ebenfalls mittlerweile ausgelaufen und werden nicht mehr fortge-

führt. In Brandenburg wurde im Zuge dieser Entwicklungen durch Notlagenbeschluss nach 

Art. 103 Abs. 2 Satz 2 Landesverfassung ein Entlastungspaket (das sog. Brandenburg-Paket) 

entwickelt, welches ursprünglich auf einer Kreditaufnahme von rund zwei Mrd. Euro ba-

sierte. Mit dem Programm wurden in den beiden Jahren 2023 und 2024 Hilfen u. a. für Kran-

kenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der sozialen und gesundheitlichen Infra-

struktur sowie für die Einwohner bei Energiefragen bereitgestellt. Das Brandenburgische Ver-

fassungsgericht hat in seinem Urteil vom 21.06.2024 (Verfassungsgericht des Landes Bran-

denburg 2024) die dem Paket zugrunde liegenden Regelungen jedoch infrage gestellt. Zwar 

wurde nicht bestritten, dass tatsächlich die Voraussetzungen für eine außergewöhnliche Not-

situation vorgelegen haben (Nr. 135ff.), jedoch erfolgte nach Auffassung des Gerichts hin-

sichtlich des notwendigen Veranlassungszusammenhangs keine ausreichende Darlegung 

zwischen der festgestellten Notsituation und den geplanten Krisenbewältigungsmaßnahmen 

(Nr. 141ff.). Insbesondere fehle eine Begründung dafür, wie die kreditfinanzierten Maßnah-

men die Auswirkungen der Notsituation tatsächlich beseitigen oder abmildern können, sowie 

eine Legitimation für die Höhe der Kreditermächtigung. Statt der Kredite wurden als Konse-

quenz aus dem Urteil Rücklagen genutzt, die aber in naher Zukunft aufgebraucht sein wer-

den. Als Teil des Brandenburg Pakets sollte auch die Belastung der Familien im Zuge der In-

flation abgedämpft werden. Hierzu wurden die Beiträge in Betreuungseinrichtungen befris-

tet begrenzt und die Beitragsbefreiung auf weitere Elterngruppen ausgeweitet. Dieses Pro-

gramm läuft Ende des Jahres 2024 aus, jedoch gibt es politisches Bestreben, die Beitragsbe-

grenzung fortzuführen. 

Inwiefern sich diese Sonderfaktoren auf die Landes- und Kommunalfinanzen ausgewirkt ha-

ben, wird in den nachfolgenden Abschnitten an geeigneter Stelle aufgegriffen. Dies gilt ins-

besondere für die Untersuchungen, bei denen die Verteilung der finanziellen Mittel, bspw. 

zwischen Land und kommunaler Ebene, im Vordergrund steht. 

B.3. Das Zentrale-Orte-Konzept 

B.3.1 Das Zentrale-Orte-Konzept, Hintergrund und Ziele 

Zentrale-Orte-Konzepte sind ein Element der Raumordnung. Aus dieser Perspektive dienen 

sie der Zuordnung von Funktionen der Daseinsvorsorge zu einem bestimmten Ortstypus so-

wie der geordneten Steuerung der sozialen, ökologischen, ökonomischen und siedlungs-

strukturellen Entwicklung. Innerhalb dieser planerischen Konzepte werden die Bereiche Ein-

zelhandel, Verwaltungsdienstleistungen, Bildung, Kultur und Erholung, Arbeitsplätze, 

Wohnstätten und die Verkehrsinfrastruktur geregelt. Zentrale Orte sind Schwerpunkte des 



Finanzwissenschaftliche Überprüfung des kommunalen Finanzausgleichs in Brandenburg für das Ausgleichsjahr 2027 

 

– 40 – 

sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens in den Regionen und sind ein wichtiger Fak-

tor für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse.11 

Da zentralörtlich klassifizierte Städte und Gemeinden zusätzliche Aufgaben zu erfüllen ha-

ben, welche nicht ausschließlich der eigenen Bevölkerung, sondern der eines erweiterten 

Einzugsbereichs nützen sollen, hat diese Aufgabenerbringung auch Einfluss auf das Ausgabe-

verhalten der entsprechenden Städte und Gemeinden. Aus diesem Grund wird der zentral-

örtliche Status von Kommunen auch bei der Analyse der Finanzbedarfe der Kommunen be-

rücksichtigt.  

Die Klassifizierung der Hierarchie der zentralen Orte erfolgt gemäß den Vorgaben der Lan-

desentwicklungspläne (vgl. Vesper 2006). Das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 

2007) bildet den übergeordneten Rahmen der gemeinsamen Landesplanung für die Haupt-

stadtregion Berlin-Brandenburg, auch der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion (LEP 

HR) ist relevant. Demnach sind Zentrale Orte als solche definiert, die „als Siedlungsschwer-

punkte und Verkehrsknoten für ihren Versorgungsbereich räumlich gebündelt Wirtschafts-, 

Einzelhandels-, Kultur-, Freizeit-, Bildungs-, Gesundheits- und soziale Versorgungsfunktionen 

erfüllen. Als Zentrale Orte werden solche Gemeinden bestimmt, die aufgrund ihrer räumli-

chen Lage, der zu versorgenden Bevölkerung ihrer Verflechtungsbereiche, ihrer funktionalen 

Ausstattung und ihrer Potenziale in der Lage sind, die übergemeindlichen Aufgaben der Da-

seinsvorsorge langfristig und flächendeckend zu erfüllen.“ Die zentralen Orte werden nach 

Zentralitätsgraden klassifiziert, wobei jeder Zentralitätsstufe bestimmte Aufgaben zugewie-

sen sind, die auch für die Bevölkerung des Umlandes erbracht werden. 

B.3.2 Zentrale Orte in Brandenburg 

In der zentralörtlichen Gliederung der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg werden Zent-

rale Orte der Stufen Metropole, Oberzentrum und Mittelzentrum festgelegt. Die Funktions-

zuweisungen im Rahmen der zentralörtlichen Gliederung unterscheiden sich nach der zuge-

hörigen Ebene. Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) 

enthält eine Zuordnung der Gemeinden und definiert damit einhergehende funktionale 

Schwerpunkte: 

 Als Metropole gilt die Bundeshauptstadt Berlin. Dort sind die höchstwertigen metro-

politanen Funktionen zu sichern und zu qualifizieren. Die Metropole Berlin hat zent-

ralörtliche Bedeutung. Im europäischen Maßstab ist sie als Wirtschafts-, Wissen-

schafts-, Kultur-, Bildungs-, Sport-, Handels-, Messe- und politisches Zentrum zu stär-

ken. 

                                                           

11  Vgl. BMWSB (2025). 
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 Zu den Oberzentren gehören die Landeshauptstadt Potsdam, Brandenburg an der 

Havel, Cottbus und Frankfurt (Oder). Dort sind die hochwertigen Funktionen der Da-

seinsvorsorge mit überregionaler Bedeutung räumlich zu konzentrieren. Dazu sind 

Waren- und Dienstleistungsangebote des spezialisierten höheren Bedarfes zu si-

chern und zu qualifizieren.  

 Der Landesentwicklungsplan bezeichnet die im Umkreis von Berlin gelegenen Mittel-

zentren zudem als metropolnah und die Gemeinden im Umland als Mittelzentren im 

Weiteren Metropolraum. Mittelzentren im Berliner Umland sind Bernau bei Berlin, 

Erkner, Blankenfelde-Mahlow, Falkensee, Hennigsdorf, Königs Wusterhausen, Lud-

wigsfelde, Oranienburg, Strausberg, Teltow und in Funktionsteilung Neuenhagen bei 

Berlin – Hoppegarten, Schönefeld – Wildau sowie Werder (Havel) – Beelitz. 

 Mittelzentren im Weiteren Metropolenraum sind Angermünde, Bad Belzig, Bad Frei-

enwalde (Oder), Beeskow, Eberswalde, Eisenhüttenstadt, Finsterwalde, Forst (Lau-

sitz)/Baršć (Łužyca), Fürstenwalde/Spree, Guben, Herzberg (Elster), Jüterbog, Kyritz, 

Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota), Lübbenau/Spreewald / Lubnjow/Błota, Luckau, 

Luckenwalde, Nauen, Neuruppin, Prenzlau, Rathenow, Schwedt/Oder, Seelow, 

Spremberg/Grodk, Templin, Zossen und in Funktionsteilung Elsterwerda – Bad Lie-

benwerda, Lauchhammer – Schwarzheide, Perleberg – Wittenberge, Pritzwalk – 

Wittstock/Dosse, Senftenberg/Zły Komorow – Großräschen, Zehdenick – Gransee so-

wie Beelitz – Werder (Havel). 

Zu den Aufgaben der Mittelzentren gehört die Versorgung für den gemeinsamen Verflech-

tungsbereich. Außerdem sind dort die gehobenen Funktionen der Daseinsvorsorge mit regi-

onaler Bedeutung räumlich zu konzentrieren sowie Waren- und Dienstleistungsangebote des 

gehobenen Bedarfes zu sichern und zu qualifizieren. 
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C. Besondere Bedarfskonzepte der Kommunen in Brandenburg – in-

vestive Schlüsselzuweisungen und Schlüsselzuweisungen Plus 

Im Brandenburgischen Finanzausgleich bestehen seit einigen Jahren zwei zusätzliche Umver-

teilungselemente mit unterschiedlicher Zielsetzung, Historie und Finanzierung, die im Rah-

men dieses Gutachtens hinsichtlich ihrer Wirkung untersucht werden. Während die investi-

ven Schlüsselzuweisungen durch 6,5% der Finanzausgleichsmasse finanziert werden und zu 

70% an die Gemeinden und zu 30% an die Kreise fließen, werden die Schlüsselzuweisungen 

Plus aus der Teilschlüsselmasse der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie der kreis-

freien Städte für Gemeindeaufgaben finanziert. Im ersten Fall handelt es sich somit um ein 

proportionales Absenken der verbleibenden Finanzausgleichsmassen für die Kommunen, im 

letztgenannten Fall kann die entsprechende Speisung aus einer Teilschlüsselmasse durch In-

terdependenzen in den Verteilungsmodi zu unerwünschten Umverteilungseffekten führen. 

Während die investiven Schlüsselzuweisungen die Investitionstätigkeit der Kommunen un-

terstützen sollen, ist Ziel der Schlüsselzuweisungen Plus die Unterstützung von Gemeinden 

mit erheblich unterdurchschnittlicher Finanzkraft je Einwohner nach dem KFA und ohne Be-

rücksichtigung der Finanzbedarfe.  

C.1. Investive Schlüsselzuweisungen  

C.1.1 Historie und Einordnung 

Seit 2020 werden in Brandenburg investive Schlüsselzuweisungen als Anteil der allgemeinen 

Schlüsselzuweisungen gewährt. Hierbei werden auch die identischen Verteilkriterien wie für 

die allgemeinen Schlüsselzuweisungen herangezogen. Dennoch sind investive Schlüsselzu-

weisungen für die brandenburgischen Kommunen nicht neu: Bis 2019 wurden diese aus ei-

nem Anteil an den Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) (Solidarpakt II) 

gespeist. Der heute geltende Anteil von 6,5 Prozent der Finanzausgleichsmasse resultiert als 

Annäherung an die zuvor auf diesem Weg geflossenen Finanzmittel. Für die Finanzausgleichs-

jahre 2025 und 2026 wurde die investive Schlüsselmasse jeweils um die Summe von 25 Mio. 

Euro erhöht. Zu erörtern ist, ob Instrument sowie Dotierung angemessen sind, um die Inves-

titionstätigkeiten der Kommunen zu unterstützen.  

In Brandenburg werden die investiven Zuweisungen an die Kommunen als Anteil der allge-

meinen Schlüsselzuweisungen finanziert und analog zu diesen verteilt. Diese Art, investive 

Mittel verfügbar zu machen und zu verteilen, ist keineswegs zwangsläufig. In anderen Län-

dern (siehe unten) werden andere Wege der Finanzierung sowie andere Mechanismen der 

Verteilung genutzt. Prinzipiell gibt es drei grundlegende Möglichkeiten für Länder, ihren 

Kommunen investive Mittel zu gewähren: als Anteil der allgemeinen Schlüsselzuweisungen, 

jenseits der Schlüsselzuweisungen, jedoch als Teil des KFA, oder unabhängig vom KFA. Hier-

bei können die Mittel zusätzlich vom Land gewährt werden oder aus anderen, bestehenden 
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Mitteln im vertikalen Verteilungskontext abgezogen werden. Diese Frage der Mittelherkunft 

wiederum ist zunächst vollkommen unabhängig von den Mechanismen, nach welchen die 

zur Verfügung stehenden Mittel verteilt werden. Hier sind sehr unterschiedliche und mitei-

nander kombinierbare Verteilungsmuster möglich.  

Eine einfache Möglichkeit besteht darin, die investiv zu verwendenden Mittel pro Kopf auf 

die Kommunen zu verteilen. Hier steht der Gedanke im Vordergrund, dass öffentliche Leis-

tungen für die Bevölkerung erbracht werden und entsprechend anhand der Bevölkerungs-

verteilung Investitionen notwendig sind. Dies lässt jedoch bestehende, im Zeitverlauf ge-

wachsene strukturelle Unterschiede unberücksichtigt: Ein solches Verteilmuster negiert, 

dass notwendige Investitionen zwischen Kommunen in sehr unterschiedlichem Maße beste-

hen können und die Kommunen zu sehr unterschiedlichen Graden in der Lage sind, diese aus 

eigenen Mitteln zu ermöglichen. So werden finanzstatistische Kriterien wie die Finanzkraft 

(pro Kopf) der Kommunen oder auch ihre Schuldensituation nicht berücksichtigt; auch abun-

dante Kommunen, die vergleichsweise geringe Investitionsrückstände aufweisen, würden 

von einer Mittelverteilung je Einwohner profitieren. Dies kann als regressiv wirkendes Ele-

ment in einem System, welches eigentlich zu einer gleichmäßigeren Mittelverteilung führen 

soll, verstanden werden.  

Abbildung 16:  Mögliche Strukturen investiver Zuweisungen 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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auch die investiven Bedarfe bei den Kommunen am größten sind, bei denen Finanzkraft und 

Finanzbedarf am weitesten auseinanderfallen. 

C.1.2 Analyse der investiven Schlüsselzuweisungen 

Öffentliche Gebietskörperschaften können die ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen 

Mittel prinzipiell entweder konsumtiv oder investiv verwenden. Im Spannungsfeld dieser 

budgetären Konkurrenz zu laufenden Aufwendungen und pflichtigen Aufgaben werden in-

vestive Aufgaben häufig zurückgestellt – eine Tendenz, die sich in fiskalisch sehr knappen 

Zeiten noch einmal verstärkt. Investive Aufgaben werden in der kurzen Frist häufig als auf-

schiebbar wahrgenommen. Wiederholtes kurzfristiges Aufschieben von sinnvollen und not-

wendigen Investitionen führt jedoch mittelfristig zu spürbaren Investitionsrückständen (vgl. 

Thöne/Willeken, 2023). Diese Entwicklung hat sich in den letzten Krisenjahren verstärkt. Ne-

ben den unmittelbaren Auswirkungen von Investitionsrückständen – marode Brücken und 

Schulen seien als Paradebeispiele genannt – führen Investitionsrückstände auch zu deutlich 

höheren Investitionsbedarfen in der Zukunft, da ein zunehmender Verfall stetig höhere Sa-

nierungen und/oder Erneuerungen verlangt (cost of delay).  

Weitere Gründe für das Unterlassen strategisch sinnvoller Investitionen lassen sich auch in 

der Verhaltensökonomik sowie der politökonomischen Theorie finden. Die Verhaltensöko-

nomik zeigt, dass Menschen – sowohl im privaten wie im öffentlichen Handeln, sowohl indi-

viduell als auch kollektiv – bei Entscheidungen die Gegenwart häufig deutlich höher gewich-

ten, als die (mittelfristige) Zukunft.12 Aus der Perspektive der politökonomischen Theorie 

sorgt auch wahltaktisches Verhalten dafür, dass öffentliche Investitionen aufgeschoben wer-

den, da konsumtive Ausgaben von der Bevölkerung schneller wahrgenommen werden und 

somit die Wahrscheinlichkeit einer Wiederwahl erhöhen können.13 Investitionen können so-

mit selbst dann, wenn sie sinnvoll und notwendig sind, aus diesen Gründen unterbleiben. 

Somit wirkt die Verpflichtung föderaler Gebietskörperschaften, einen bestimmten Anteil ih-

rer fiskalischen Mittel investiv zu verwenden, als eine Korrektur zu einer in der finanzwissen-

schaftlichen Forschung gut dokumentierten Verzerrung, die laufende, kurzfristig wirkende 

Ausgaben bevorzugt. 

Als theoretisches Gegenargument kann angeführt werden, dass die Festlegung eines investi-

ven Anteils der Schlüsselzuweisungen die Kommunen in ihrer Selbstverwaltungsgarantie und 

Entscheidungsautonomie partiell begrenzt. In einem theoretischen Szenario mit perfekter 

                                                           

12  Vgl. zu der verhaltensökonomischen Grundlagenliteratur zu diesem Phänomen einer ausgeprägten „Gegen-

wartspräferenz“ im individuellen Entscheidungsverhalten etwa Döring (2022, S. 31 ff.). Diese Erkenntnis ist 
auch Grundlage jeder Förderung privater Altersvorsorge, um ein Beispiel aus der privaten Entscheidungsfin-
dung zu benennen.  

13  Vgl. auch hierzu Döring (2022, S. 188 ff.), der eine zusammenfassende Darstellung der Auswirkungen polit-

ökonomischer Faktoren auf die staatliche Ausgabenpolitik liefert. 
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Transparenz und Informationssymmetrie aller Akteure verwendet jeder Entscheidungsträger 

die Mittel so, wie es für seine Kommune auch mittelfristig am besten ist. Dies impliziert auch, 

dass ein pauschaler Anteil an den Schlüsselzuweisungen nicht für jede individuelle Kommune 

passend sein kann – für manche wäre es besser, mehr, für andere wäre es besser, weniger 

zu investieren. Hier muss jedoch betont werden, dass ein Mehr an Investitionen auch für 

brandenburgische Kommunen jederzeit möglich ist; die investiven Schlüsselzuweisungen 

sind als Mindestinvestitionsanteil zu verstehen. Im theoretischen Kontext müsste jede Ge-

bietskörperschaft gemäß dem Grenznutzen in allen Aufgabenbereichen investiv und kon-

sumtiv tätig sein. Jede Investition wirkt stets dort am meisten, wo sie am notwendigsten ist 

(d. h. wo ihr Grenznutzen am größten ist). Der Effekt einer Investition hängt also von der 

individuellen Struktur einer Gemeinde ab. Daher dürfen feste Quoten zunächst kritisch hin-

terfragt werden: Wo keine Investitionen notwendig sind, sind Mittel ggf. nutzenbringender 

anderweitig eingesetzt. 

Ein Blick in die Empirie zeigt jedoch im Einklang mit den Erkenntnissen der finanzwissen-

schaftlichen Forschung, der Verhaltensökonomik sowie der politökonomischen Theorie, dass 

Investitionen bundesweit in deutlich zu geringem Umfang getätigt werden. So legt z. B. das 

Kommunalpanel der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) dar, dass (beinahe) flächende-

ckend deutliche und wachsende kommunale Investitionsrückstände bestehen. Ein aktueller 

Überblick über Studien zum bundesweiten Investitionsbedarf findet sich im Kommunalen Fi-

nanzreport der Bertelsmann Stiftung (2025). Spezifisch für Brandenburg gibt es eine Sonder-

publikation des KfW-Kommunalpanels zum Investitionsbedarf in Brandenburg (Schel-

ler/Krone, 2018); jedoch ausschließlich für Straßen. Generell deutet das KfW-Kommunalpa-

nel auf geringere Investitionen in den ostdeutschen Flächenländern hin (als in den westdeut-

schen Flächenländern). Separate Auswertungen für Brandenburg sind allerdings nicht reprä-

sentativ (für das Befragungsjahr 2020 vgl. Raffer, 2023). 

Voraussichtlich überwiegt der Nutzen einer anteilig investiv gelenkten Mittelverwendung – 

wie auch in Brandenburg durch das Instrument der Investiven Schlüsselzuweisungen – deut-

lich: Pauschale Investitionszuweisungen sind sinnvoll und in ihrer die kommunale Entschei-

dungsfreiheit (zwischen Konsum und Investition) lediglich partiell beschneidenden Wirkung 

gerechtfertigt (vgl. auch Büttner et al., 2012). 

Die Erkenntnis, dass investive Zuweisungen ein sinnvolles Instrument sind, um bestehende 

und weiter wachsende Investitionsrückstände auszugleichen bzw. zu verlangsamen, lässt je-

doch offen, wie hoch diese dotiert sein und nach welchen Kriterien sie zugewiesen werden 

sollten. In Brandenburg sind die Verteilungskriterien identisch mit den allgemeinen Schlüs-

selzuweisungen, was bedeutet, das abundante Kommunen keine investiven Zuweisungen er-

halten. Die implizite Annahme hinter diesem Verteilungsschema ist, dass jene Kommunen, 

deren Differenz zwischen Finanzbedarf und Finanzkraft besonders groß ist, auch die größten 

Investitionsrückstände oder Risiken für solche Rückstände haben. Dies ist möglich, jedoch 
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nicht zwingend. Im folgenden Abschnitt werden alternative Verteilungskriterien anderer Flä-

chenländer mit investiven Zuweisungen dargelegt.  

Sowohl für die Frage einer bestmöglichen, auf bestimmten Kriterien basierenden Verteilung 

investiver Zuweisungen als auch für die Höhe der Dotierung im Aggregat wären differenzierte 

Daten zu den kommunalen Sachvermögen notwendig.14 Solche Daten liegen jedoch nicht vor. 

Welches kommunale Gebäude ist in welcher Art, in welcher Kommune, in welchem Zustand 

und muss wann in welchem Umfang saniert werden? Welche Straßen und Brücken sind in 

welchem Kreis in welchem Zustand und bedürfen diese einer Sanierung in welchem Ausmaß? 

Dies wäre die einzelgemeindliche Perspektive; vor Ort kennen die Gemeinden und Kreise die 

Antwort auf diese Fragen und die Höhe ihrer Investitionsrückstände. Eine für sämtliche Kom-

munen vorliegende Datengrundlage, in welcher die Investitionsrückstände und -bedarfe 

kommunal verglichen werden könnten, liegt jedoch nicht vor. Im Aggregat bleibt damit die 

Frage offen, wie sich die Investitionsrückstände in den letzten Jahren in einem Land entwi-

ckelt haben. An einer solchen Kennzahl könnte sich eine Orientierung für eine sachgerechte 

Höhe investiver Zuweisungen spiegeln. Daten zur Entwicklung kommunaler Investitionsrück-

stände gibt es jedoch nicht. In einer solchen Perspektive müsste wiederum auch beachtet 

werden, dass neben den notwendigen Investitionen auch laufende Aufgaben und somit lau-

fende Ausgaben zu leisten sind.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

14  Zudem ist auch kommunales Bestandsvermögen im Zeitverlauf kaum belastbar, da unterschiedliche Privati-

sierungsgrade zwischen den Kommunen vorliegen. Hier spielen Auslagerungen eine potentiell große Rolle. 
Rückstände sind dann ggf. in öffentlichen Daten nicht mehr erkennbar. 
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Abbildung 17:  Investitionssaldo pro Kopf der kreisfreien Städte und Kreise inkl. ihrer kreisange-
hörigen Gemeinden 

Kreisfreie Städte 

 

Kreisangehöriger Raum 

Quelle: Wegweiser Kommune (2025), Statistische Ämter der Länder, FORA mbH, eigene Darstellung.  
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Abbildung 18:  Sachinvestitionen pro Kopf der kreisfreien Städte und Kreise inkl. ihrer kreisan-
gehörigen Gemeinden 

Kreisfreie Städte 

 

Kreisangehöriger Raum 

 

 

Quelle: Wegweiser Kommune (2025), Statistische Ämter der Länder, FORA mbH, eigene Darstellung.  
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Abbildung 19:  Vermögenssaldo pro Kopf der kreisfreien Städte und Kreise inkl. ihrer kreisange-
hörigen Gemeinden 

Kreisfreie Städte 

 

Kreisangehöriger Raum 

 

Quelle: Wegweiser Kommune (2025), Statistische Ämter der Länder, FORA mbH, eigene Darstellung.  
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Abbildung 17, Abbildung 18 sowie Abbildung 19 zeigen gängige Indikatoren zur Analyse von 

Investitionstätigkeiten. Betrachtet man den Investitionssaldo pro Kopf15 (vgl. Abbildung 17), 

so wird bei den kreisfreien Städten kein eindeutiger, bei den Kreisen mit ihren kreisangehö-

rigen Gemeinden ein höchstens leicht rückläufiger Trend erkenntlich. Der Betrachtungszeit-

raum zeigt jedoch zwar einen Bruch in der Mittelherkunft der investiven Zuweisungen an – 

einst über Sonderbedarfe, nun über einen Anteil der Schlüsselzuweisungen – jedoch keinen 

Bruch im Erhalt investiver Zuweisungen per se, sodass eine deutliche Veränderung nicht er-

kenntlich wird. Die Sachinvestitionen pro Kopf16 hingegen steigen für die kreisfreien Städte 

ab dem Jahr der Umfinanzierung sowie für die Kreise und ihre Gemeinden im gesamten Be-

trachtungszeitraum (vgl. Abbildung 18). Ob diese Entwicklung ausreicht, um alle notwendi-

gen Investitionen zu stemmen, kann jedoch ohne die entsprechenden Daten nicht beurteilt 

werden. Die Betrachtung des Vermögenssaldos pro Kopf17 zeigt hingegen über den gesamten 

Betrachtungszeitraum keinen eindeutigen Trend (vgl. Abbildung 19). 

Ein belastbares Ergebnis zur Angemessenheit der Höhe der investiven Schlüsselzuweisungen 

im brandenburgischen Finanzausgleich wäre empirisch möglich, wenn Daten zu Kernindika-

toren wie z. B. den Sachinvestitionen pro Kopf vor sowie nach dem Zeitpunkt der Einführung 

analysiert werden könnten. Eine solche Analyse, die Höhe und Entwicklung vor und nach dem 

Zeitpunkt der Einführung einer Maßnahme auf Signifikanz testet, könnte die Wirkung der 

investiven Schlüsselzuweisungen quantifizieren und so die Angemessenheit der Höhe der 

Quote beurteilen. Ebenso könnte bei entsprechenden Daten betrachtet werden, wie sich der 

                                                           

15  Die Kommune x musste im Jahr z je Einwohner ihre Investitionen zu diesem Betrag aus Überschüssen oder 
Krediten finanzieren (Saldo der Aus- und Einzahlungen für Investitionen je Einwohner). Die investitionsbe-
zogenen Einzahlungen (Beiträge, Investitionszuweisungen etc.) reichen nicht aus. Ergänzend werden allge-
meine Deckungsmittel, Nutzungsgebühren, Kredite oder ein Überschuss aus dem Primärsaldo herangezo-
gen. Investitionseinzahlungen - Investitionsauszahlungen / Einwohner (Stichtag Einwohner: 30.06.) Kame-
rale Gr.-Nr. 33 + 34 + 35 + 36 - 93 - 94 - 98 Dop-Kto. 681 + 684 + 6821 + 6831+ 6832 + 6851 + 6881 - 781 - 
7821 - 7831 - 7832 - 785. Statistische Ämter der Länder, FORA mbH, Berechnungen Wegweiser Kommune 
(2025). 

16  Die Kommune x hatte im Jahr z je Einwohner Sachinvestitionen und Investitionszuweisungen an Dritte in 

Höhe von y Euro getätigt. Diese Zahlungen geben Auskunft über die Anstrengungen zur Zukunftssicherung 
der kommunalen Infrastruktur. Für einen aussagekräftigen interkommunalen Vergleich sind die Sachinves-
titionen der Auslagerungen zu berücksichtigen. Sachinvestitionen + Investitionszuweisungen / Einwohner 
(Stichtag Einwohner: 30.06.) Kamerale Gr.-Nr. 932 + 935 + 94 + 98 Dop-Kto. 781 + 7821+ 7831 + 785. Statis-
tische Ämter der Länder, FORA mbH, Berechnungen Wegweiser Kommune (2025). 

17  Die Kommune x hat im Jahr z je Einwohner ihre Vermögensver- und -zukäufe mit einem Überschuss/Defizit 
in Höhe von y Euro abgeschlossen (Einnahmen abzgl. Ausgaben). Der Vermögenssaldo soll temporäre Ereig-
nisse aus Vermögenstransaktionen, die den Finanzmittelsaldo eines Jahres nachhaltig beeinflussen, erfassen 
(z. B. größere Anlageverkäufe zum Zweck der Haushaltskonsolidierung oder Auszahlungen für die Beteili-
gung an Unternehmen). (Einnahmen aus Vermögensverkäufen - Ausgaben durch Vermögenszukäufe / Ein-
wohner (Stichtag Einwohner: 30.06.) Kamerale Grp.-Nr. 33 + 340 - 930 - 932 DopKto. 6821 + 684 - 7821 – 
784 (vgl. Statistische Ämter der Länder, FORA mbH Wegweiser Kommune, 2025). 
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Bestand an Infrastruktur im Zeitverlauf entwickelt hat: Sind Investitionsrückstände seit Ein-

führung der investiven Schlüsselzuweisungen signifikant rückläufig? Falls nein oder nur ge-

ring, kann eine Erhöhung der investiven Schlüsselzuweisungen in Betracht gezogen werden. 

Da die investiven Zuweisungen in Brandenburg jedoch bereits seit 2015 gewährt wurden, 

zudem in gleicher Höhe, ist eine solche Analyse auch aufgrund multipler struktureller globa-

ler, regionaler und lokaler Veränderungen nicht sinnvoll möglich. Dies bedeutet, dass eine 

optimale Quote der investiven Schlüsselzuweisungen nicht valide operationalisierbar ist.  

Die Tatsache, dass bundesweite Analysen jedoch gravierende und wachsende (kommunale) 

Investitionsrückstände attestieren, spricht jedoch tendenziell für einen zukünftig höheren 

Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen – auch in Konkurrenz zu ebenso wichtigen lau-

fenden Aufgaben. So kann eine Erhöhung um einen Prozentpunkt auf 7,5 Prozent sachge-

recht sein; dies entspricht in etwa der temporären Erhöhung um 25 Mio. Euro für die Jahre 

2025 und 2026.  

C.1.3 Investive Schlüsselzuweisungen in anderen Ländern 

Zuweisungen, die investive Zwecke betreffen, gibt es in den meisten der Flächenländer. Ta-

belle 1 fasst die Regelungen in den anderen 12 deutschen Flächenländern zusammen. Diese 

Zusammenfassung kann dabei nicht sämtliche Details und Unterschiede der Regelungen wie-

dergeben, sondern soll einen kompakten und kurzen Überblick zur groben Orientierung ge-

ben. 

Die Förderung investiver Ausgaben findet zumeist in Form von investiven Schlüsselzuweisun-

gen oder als Investitionspauschale statt. Investive, zweckgebundene Schlüsselzuweisungen, 

die durch die Finanzausgleichsmasse finanziert werden, gibt es außer in Brandenburg noch 

in Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Investitionspauschalen sind häufig ganz ähnlich wie 

investive Schlüsselzuweisungen ausgestaltet. Solche Pauschalen gibt es in Bayern, Baden-

Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Wort „Pau-

schale“ soll dabei nicht in dem Sinne verstanden werden, dass die Festsetzung der Mittel 

politisch exogen erfolgen würde. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-West-

falen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden die finanziellen Mittel der Investitionspau-

schale auf die einzelnen Kommunen nach entsprechend messbaren Kennziffern, wie bspw. 

der Einwohnerzahl, der Finanzkraft oder der Gebietsfläche, aufgeteilt.  

Statt der Bildung einer eigenen Schlüsselzuweisung für investive Zwecke ist es auch in einigen 

Ländern üblich, die Finanzmittel für investive Zwecke als Vorwegentnahme aus der Finanz-

ausgleichsmasse zu generieren. Dies geschieht bspw. in Baden-Württemberg und Schleswig-

Holstein. Dennoch findet in den beiden Ländern die Aufteilung dieser finanziellen Mittel für 

investive Zwecke nach messbaren Kennziffern statt. 
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Nicht unüblich ist aber auch die Einrichtung eines Investitionsfonds, der zumindest nicht aus-

schließlich durch Mittel der Finanzausgleichsmasse, sondern (zumindest teilweise) aus dem 

Landeshaushalt finanziert wird. So hat Schleswig-Holstein einen Investitionsfonds als Sonder-

vermögen aufgelegt, welcher durch Kapitalmarktmittel der Investitionsbank Schleswig-Hol-

stein finanziert wird. Aus dem Sondervermögen erhalten die Kommunen Darlehen und Zu-

schüsse für kommunale Infrastrukturmaßnahmen. 

Ein genauer Blick auf die investiven Schlüsselzuweisungen zeigt, dass sich die genaue Ausge-

staltung dieser Zuweisungen erheblich zwischen den Flächenländern unterscheidet. So gibt 

es Flächenländer, die eine aggregierte Summe bilden, die für einen übergeordneten Investi-

tionszweck zur Verfügung steht (bspw. Infrastrukturmaßnahmen oder Investitionen in die 

Grundversorgung). Daneben gibt es jedoch Flächenländer, die diesen übergeordneten Inves-

titionszweck in weitere untergeordnete Investitionsbereiche teilen und entsprechend auch 

die Finanzmittel, die für die einzelnen Investitionsbereiche zur Verfügung stehen, festsetzen. 

Dies ist ein wichtiger Unterschied, denn dadurch wird die Priorität definiert, die den einzel-

nen Investitionsbereichen zugeschrieben wird. Während Sachsen bspw. zweckgebundene 

Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandhaltung für alle Bereiche der infrastruk-

turellen Grundversorgung bildet, werden in Rheinland-Pfalz zahlreiche Kategorien der zweck-

gebundenen Finanzzuweisungen (kommunale verkehrswirtschaftliche Investitionen, Dorf- 

und Stadterneuerung, kommunale Schulbauten einschließlich deren Erstausstattung etc.) ge-

bildet, die nicht nur investive Zwecke betreffen. 

Ein weiteres Beispiel hierfür ist Nordrhein-Westfalen, das im Rahmen der Pauschale für kom-

munale Investitionsmaßnahmen neben einer allgemeinen Investitionspauschale für die Ge-

meinden, eine Klima- und Forstpauschale, eine Investitionspauschale für Maßnahmen zur 

Verbesserung der Altenhilfe und -pflege und weitere Bereiche definiert. Jedoch ist für Nord-

rhein-Westfalen zu betonen, dass rund 74 Prozent der finanziellen Mittel der Investitions-

pauschale für kommunale Investitionsmaßnahmen der allgemeinen Investitionspauschale 

zuzuordnen sind. Insofern kann auch argumentiert werden, dass über die Definition einzelner 

Investitionsbereiche lediglich ein Mindestmaß an Investitionstätigkeit in einzelnen Investiti-

onsbereichen mit besonders erheblichem Investitionsbedarf erreicht werden soll.
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Ein weiteres wichtiges Merkmal, unabhängig davon, ob Investitionspauschalen (als Vorwe-

gentnahme oder nicht) oder investive (Schlüssel-)Zuweisungen vorliegen, ist, dass die Vertei-

lung der finanziellen Mittel entweder anhand des gleichen Verteilungsschlüssels wie die all-

gemeinen Schlüsselzuweisungen oder in Orientierung an allgemeinen Kennziffern wie der 

Einwohnerzahl und der Gebietsfläche geschieht. Kennziffern wie die Einwohnerzahl oder die 

Gebietsfläche stehen jedoch in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Investitions-

bedarf. Demgegenüber werden Kennziffern, die den Investitionsbedarf abbilden, bislang in 

keinem Flächenland als Grundlage für die Verteilung der finanziellen Mittel für investive Zwe-

cke genutzt. Dies verdeutlicht nochmals, dass Daten auf kommunaler Ebene zentral wären, 

um zu überprüfen, ob die Mittel für investive Zwecke in jene Kommunen fließen, in denen 

der Investitionsbedarf am größten ist. 

Offen bleibt die Frage, wie sich die unterschiedlichen Regelungen auf die Investitionstätigkeit 

auswirken und welchen Einfluss unterschiedliche Kennziffern bei der Aufteilung der Mittel 

für investive Zwecke auf die Investitionsausgaben der Kommunen haben. Im Rahmen der 

durchgeführten Untersuchung wurden zu diesen Fragen keine Studien zu Finanzausgleichs-

systemen aus anderen Ländern gefunden, die die bestehende Regelung des betreffenden 

Landes zur Investitionsförderung empirisch untersucht, d. h. evaluiert, hätte. 

C.1.4 Fazit 

Die grundgesetzlich festgelegte Selbstverwaltungsgarantie der Kommunen gewährleistet im 

Rahmen ihrer pflichtigen und freiwilligen Aufgabenerfüllung zunächst die freie Verwendung 

eigener, nicht zweckgebundener Einnahmen. Unter solche grundsätzlich zweckungebundene 

Mittel fallen auch die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, 

die zusammen mit eigenen kommunalen Einnahmen die fiskalische Handlungsfähigkeit der 

Kommunen sicherstellen sollen.  

Zwischen der Finanzierung von laufenden Aufgaben und der investiven Verwendung verfüg-

barer Mittel besteht jedoch ein Spannungsfeld – besonders deutlich in Zeiten knapper Budge-

trestriktionen. Hier besteht eine theoretisch nachvollziehbare und empirisch belegbare Ver-

zerrung rationaler Entscheidungen hin zu laufenden Aufgaben. Dies führt dazu, dass Investi-

tionen nicht selten kurzfristig aufgeschoben werden, was wiederum im Zeitverlauf zu gravie-

renden Investitionsrückständen führen kann. 

Da diese wiederholte Vernachlässigung von Investitionsausgaben mittel- bis langfristig er-

höhte Kosten verursacht und bereits gravierende Investitionsrückstände auf kommunaler 

Ebene und (beinahe) flächendeckend in ganz Deutschland erzeugt hat, ist ein Entgegenwir-

ken gegen die existierende Verzerrung zwischen heutigen und zukünftigen Aufgaben als an-

gemessener Einschnitt in die Entscheidungsfreiheit der Kommunen zu werten. Dies ist auch 
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im Sinne der Kommunen selbst, da sich die entsprechende investive Mittelverwendung mit-

telfristig günstig für sie selbst auswirkt.  

Aktuell sind in Brandenburg 6,5 Prozent der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für investive 

Zwecke zu verwenden. Angesichts der heutigen und künftigen Herausforderungen kann es 

als angemessen bewertet werden, diesen Anteil um einen Prozentpunkt auf 7,5 Prozent zu 

erhöhen. Dies entspricht der diskreten Aufstockung der Jahre 2025 und 2026. Der Anteil 

sollte aufgrund der Entwicklung in Brandenburg keinesfalls verringert werden. Anteilswerte 

zwischen mindestens 6,5 Prozent und 7,5 Prozent müssen im politischen Diskurs normativ 

festgelegt werden, da exakte Daten zu den kommunalen Investitionsbedarfen bisher nicht 

erhoben werden.  

C.2. Schlüsselzuweisungen Plus – Ausgestaltung und ökonomische Bewertung 

C.2.1 Ausgestaltung der Schlüsselzuweisungen Plus – Zielsetzung, Anspruchsberechtigung, 

Verteilungsmasse und Ausgleichsmodalitäten 

Im Rahmen des Brandenburgischen Finanzausgleichs wird den kreisangehörigen Gemeinden 

mit einer erheblichen unterdurchschnittlichen Finanzkraft je Einwohner gemäß § 5 Abs. 4 des 

Finanzausgleichsgesetzes ein Zuschlag zu den Schlüsselzuweisungen gewährt. Die Anforde-

rungen an das Verfahren für die Berechnung und Festsetzung dieser sog. Schlüsselzuweisun-

gen Plus ist in Ergänzung zum Finanzausgleichsgesetz in einer gesonderten Verteilverordnung 

(SZPlusVertV)18 geregelt und nach aktuellem Stand auf den Zeitraum der Finanzausgleichs-

jahre 2023 bis 2026 begrenzt. Mit dieser Zuweisungsart verbindet sich die Zielsetzung, dass 

„die allgemeinen Schlüsselzuweisungen so aufgestockt werden, dass keine Gemeinde oder 

verbandsgemeindeangehörige Gemeinde ein relativ definiertes Finanzkraftniveau unter-

schreitet und damit eine relative Mindestausstattung im horizontalen Finanzausgleich sicher-

gestellt wird“ (§ 2 SZPlusVertV). Im Unterschied zu vergleichbaren Formen der Sicherstellung 

einer relativen Mindestfinanzausstattung der Gemeinden in den Finanzausgleichssystemen 

anderer Flächenländer erfolgt diese finanzbedarfsunabhängige Auffüllung einer unterdurch-

schnittlichen Finanzkraft in Brandenburg folglich nicht im Vorlauf zur Verteilung der allge-

meinen Schlüsselzuweisungen19, sondern im Nachlauf zur Verteilung der letztgenannten Zu-

weisungsart.20 

                                                           

18  Land Brandenburg (2023). 

19  Dies ist etwa der Fall in Form der sogenannten Schlüsselzuweisungen A im Rahmen des kommunalen Finanz-

ausgleichs des Saarlands. Siehe hierzu Döring et al. (2021, S. 44ff.). Dies gilt in gleicher Weise für den rhein-
land-Pfälzischen Finanzausgleich vor seiner jüngsten Neugestaltung. Siehe hierzu auch Döring (2018, S. 222). 

20  Siehe § 1 Land Brandenburg (2023), wo von einem „Zuschlag zu den Schlüsselzuweisungen“ die Rede ist. 
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Hinsichtlich des Umfangs der zu verteilenden Schlüsselzuweisungen Plus sind wiederum zwei 

Regelungen maßgeblich (§ 3 SZPlusVertV): Zum einen – was deren Finanzierung betrifft – 

werden die erforderlichen Mittel in einem jeweiligen Ausgleichsjahr dem Anteil der allgemei-

nen Schlüsselzuweisungen für kreisangehörige Gemeinden, Verbandsgemeinden und kreis-

freie Städte vorab entnommen und stehen insofern für eine finanzbedarfsorientierte Vertei-

lung von Zuweisungen für die genannten Kommunen nicht mehr zur Verfügung. Zum ande-

ren ist das Finanzierungsvolumen für die Schlüsselzuweisungen Plus nicht unbegrenzt, son-

dern unterliegt vielmehr einer Deckelung. Die verfügbare Verteilungsmasse darf danach den 

Betrag von 50 Prozent des Aufkommens der Finanzausgleichsumlage in einem jeweiligen 

Ausgleichsjahr (§ 1 Abs. 4 und § 17a Abs. 3 BbgFAG) nicht übersteigen. 

Eine erheblich unterdurchschnittliche Finanzkraft je Einwohner gilt dann als gegeben, wenn 

die entsprechende Finanzkraft einer Gemeinde unterhalb des Werts von 85 Prozent des Lan-

desdurchschnitts liegt, der zugleich den Zielwert für die Aufstockung der Finanzkraft beson-

ders finanzschwacher Gemeinden in dem Sinne vorgibt, dass der genannte Grenzwert durch 

die Gewährung von Schlüsselzuweisungen Plus an eine Gemeinde nicht überschritten wer-

den darf. Bei dieser Zielmarke handelt es sich jedoch um keinen absolut zu erreichenden 

Wert bei der Aufstockung der Finanzkraft. Vielmehr wird das Zielniveau des Ausgleichs einer 

unterdurchschnittlichen Finanzkraft – auch hier abweichend von ähnlichen Regelungen zur 

Sicherstellung einer bedarfsunabhängigen Mindestfinanzausstattung in den kommunalen Fi-

nanzausgleichssystemen anderer Flächenländer21 – aufgrund der Deckelung der Verteil-

masse variabel bestimmt und kann insofern in einem jeweiligen Ausgleichsjahr unterschied-

lich hoch ausfallen. Was wiederum den Ausgleichsgrad betrifft, bis zu dem eine bestehende 

Differenz zwischen Finanzkraft und Zielniveau kompensiert werden soll, erfolgt kein vollstän-

diger Ausgleich einer bestehenden Finanzkraftlücke. Vielmehr beträgt der Ausgleichsgrad 90 

Prozent. Analog zu den allgemeinen Schlüsselzuweisungen werden auch die Schlüsselzuwei-

sungen Plus als Ergänzung der gemeindeeigenen Steuerkraft bei der Berechnung der 

Kreisumlage berücksichtigt. 

C.2.2 Bewertung der Schlüsselzuweisungen Plus aus finanzwissenschaftlicher Sicht 

Für eine ökonomische Bewertung der Schlüsselzuweisungen Plus sind die folgenden vier As-

pekte von besonderer Relevanz: (1) Zum einen ist das Finanzvolumen und die damit einher-

gehende Verteilungswirkung von Bedeutung. (2) Zum anderen sind die mit der konkreten 

Ausgestaltung dieser Art von Zuweisungen einhergehenden Anreizeffekte näher zu betrach-

ten. (3) Darüber hinaus gilt es zu beleuchten, wie deren Treffsicherheit im Rahmen des Fi-

nanzausgleichs zu bewerten ist. (4) Schließlich gilt es ebenfalls zu untersuchen, wie hoch die 

                                                           

21  Siehe nochmals Döring et al. (2021) sowie Döring (2018). 
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haushaltsbezogene Planungssicherheit der Schlüsselzuweisungen Plus für die potenziellen 

Empfänger-Gemeinden einzuschätzen ist. 

C.2.2.1 Finanzvolumen und Verteilungseffekte 

Das Volumen der an die anspruchsberechtigten Gemeinden ausgeschütteten Finanzmittel 

zur Kompensation ihrer unterdurchschnittlichen Finanzkraft belief sich – wie Tabelle 2 ent-

nommen werden kann – im Ausgleichsjahr 2023 auf rund 17,12 Mio. Euro. Für 2024 lautet 

der entsprechende Wert 17,13 Mio. Euro und lag damit leicht über dem Mittelvolumen des 

Vorjahrs. Bezogen auf die gesamten Zuweisungen, welche an kreisfreie Städte, kreisangehö-

rige Gemeinden sowie Landkreise flossen (allgemeine Schlüsselzuweisungen, Schlüsselzu-

weisungen Plus, investive Zuweisungen) belief sich der jeweilige Anteilswert der Schlüsselzu-

weisungen Plus in den beiden Ausgleichsjahren auf 1,082 % (2023) bzw. 1,094 % (2024). Das 

bedeutet, dass die entsprechenden Finanzmittel zum Ausgleich einer unterdurchschnittli-

chen Finanzkraft der brandenburgischen Gemeinden – gemessen am gesamten Finanzaus-

gleichsvolumen in Summe der drei genannten Zuweisungsarten – mit Blick auf das fiskalische 

Ziel des Finanzausgleichs von lediglich marginaler Bedeutung sind.  

Damit einher ging in 2023 ein durchschnittlicher Zuweisungsbetrag über alle Empfänger-Ge-

meinden hinweg in Höhe von 71.034 Euro. Der entsprechende Wert für 2024 war nur gering-

fügig höher und betrug 71.985 Euro. Allerdings besteht hinsichtlich der interkommunalen 

Verteilungseffekte zwischen den Empfänger-Gemeinden eine erhebliche Spreizung, was die 

Höhe der jeweils gewährten Schlüsselzuweisungen Plus betrifft. So belief sich in 2023 der 

Betrag für die Gemeinde mit der höchsten Zuweisung auf 244.289 Euro, während der Ge-

meinde mit der geringsten Zuweisung nur ein minimaler Betrag in Höhe von 1.906 Euro zu-

geflossen ist. Die korrespondierenden Beträge für 2024 lauten 283.045 Euro sowie 3.168 

Euro. 
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Tabelle 2:  Ausgewählte Daten zur Verteilung der Schlüsselzuweisungen Plus in den Aus-
gleichsjahren 2023 und 2024 

 2023 2024 

   

Volumen SZ Plus (in Euro) 17.119.284 17.132.482 

Anteil an den gesamten Zuweisungen  
(Allg.SZ, SZ Plus, InvSZ) in % 1,082 1,094 

Durchschnitt je Empfänger (in Euro) 71.034 71.985 

Höchster Betrag SZ Plus (in Euro) 244.289 283.045 

Höchster Betrag SZ Plus (in Euro je EW) 118,58 122,29 

Niedrigster Betrag SZ Plus (in Euro) 1.906 3.168 

Niedrigster Betrag SZ Plus (in Euro je EW) 0,79 1,88 
   

Finanzkraft einer Gemeinde in % des Landes-
durchschnitts, die im jeweiligen Jahr noch zum 
Erhalt von SZ Plus geführt hat 

83,39 81,34 

Finanzkraft einer Gemeinde in % des Landes-
durchschnitts, ab der im jeweiligen Jahr keine 
SZ Plus mehr gewährt wurden 

83,45 81,55 

Anzahl der Kommunen mit weniger als 85 % 
landesdurchschnittlicher Finanzkraft, denen 
keine SZ Plus gewährt wurden 

30 52 

   

SZ Plus-Empfänger insgesamt 242 238 

Anteil an den Gemeinden insgesamt  
(in %) 

58,59 57,62 

   

SZ Plus-Empfänger mit einer fiskalischen 
Schlechterstellung durch diese Zuweisung 10 5 

SZ Plus-Empfänger ohne Empfang von allge-
meinen SZ 

3 2 

SZ Plus-Empfänger mit einem fiskalischen Zu-
gewinn in Höhe von < 500 Euro 0 3 

Quelle: Finanzministerium Land Brandenburg; eigene Berechnung und Zusammenstellung. 
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Abbildung 20:  Anzahl der SZ Plus-Empfänger differenziert nach Zuwendungshöhe, 2023 

 

Quelle: Finanzministerium Land Brandenburg; eigene Berechnung und Darstellung. 

Abbildung 21:  Anzahl der SZ Plus-Empfänger differenziert nach Zuwendungshöhe, 2024 

 

Quelle: Finanzministerium Land Brandenburg; eigene Berechnung und Darstellung. 

 

Eine Clusterbildung der Empfänger-Gemeinden nach der jeweiligen Höhe an gewährten 

Schlüsselzuweisungen Plus, wie diese in Abbildung 20 und Abbildung 21 ausgewiesen sind, 

zeigt dabei, dass von Zuweisungsbeträgen in Höhe von mehr als 200.000 Euro in den beiden  
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prüft, ob die Form der Schätzgleichung gut spezifiziert ist. Mit Hilfe des ovtest lässt sich wie-

derum prüfen, ob ein Spezifikationsfehler der Schätzgleichung hinsichtlich „omitted variab-

les“ – also relevanter, nicht berücksichtigter Variablen – vorliegt. Es wird somit getestet, ob 

solche nicht berücksichtigten Variablen, obwohl sie einen bedeutsamen Erklärungsbeitrag 

liefern könnten, nicht zu einer Fehlspezifikation des Schätzmodells führen.  

Der Breusch-Pagan-Test sowie der White-Test sind wiederum statistische Instrumente, um 

das Vorliegen von sog. Heteroskedastizität zu überprüfen. In der Statistik spielt die Verteilung 

von Merkmalen eine entscheidende Rolle. In einer Regressionsanalyse sind eine Menge von 

Datenpunkten gegeben, in die eine (Schätz-)Gerade möglichst passgenau eingelegt wird. Die 

Abweichungen der Datenpunkte von der Geraden werden Störterme genannt. Homoskeda-

stizität bzw. Heteroskedastizität bezieht sich auf die Verteilung dieser Störterme, die mittels 

der Varianz erfasst wird. Haben diese Störterme alle die gleiche Varianz, liegt Varianzhomo-

genität (Homoskedastizität) vor. Ist dies nicht der Fall, besteht entsprechend Heteroskeda-

stizität, d. h. die Methode der kleinsten Quadrate würde unter dieser Bedingung nicht zu 

effizienten Schätzwerten für die Regressionskoeffizienten führen. Der Breusch-Pagan-Test 

reagiert sensitiv auf Verletzung der Normalverteilungsannahme der Residuen. Der White-

Test ist ein Spezialfall des Breusch-Pagan-Tests, der etwas weniger sensitiv reagiert. Zur 

Durchführung des White-Tests sollte die Zahl der Beobachtungen deutlich größer sein als die 

Zahl der Koeffizienten.  

E. Ergebnisse des horizontalen Finanzausgleichs 

E.1. Überprüfung der kommunalen Finanzbedarfe – Vorgehen 

Zunächst erfolgt gemäß der in Abschnitt D.4 vorgestellten Methodik eine klare Definition der 

Aufgabenbereiche sowie der jeweils zuständigen staatlichen Ebenen. Diese Abgrenzung bil-

det die Grundlage für die nachfolgende empirische Analyse des kommunalen Finanzaus-

gleichs in Brandenburg (vgl. Tabelle 8). Die Definition als Gemeinde-, Kreis- oder Mischauf-

gabe ergibt sich dabei zum einen aus der in den jeweiligen Gesetzen geregelten Zuständig-

keit. Zum anderen wurden die Daten der Rechnungsergebnisse zur Gegenprüfung genutzt. 

Dabei finden sich einige wenige Beispiele, bei denen sich die Zuständigkeit gemäß rechtlicher 

Grundlage und die Zuständigkeit gemäß der Daten nicht vollständig gleichen. Ein Beispiel 

hierfür sind die beiden Produkte Katastrophenschutz und Rettungsdienst, die gemäß § 4 Abs. 

1 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG63) sowie § 6 Abs. 1 

Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG64) eigentlich Aufgabe der Landkreise 

und kreisfreien Städte sind. In den Daten der Rechnungsergebnisse auf kommunaler Ebene 

                                                           

63 Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg 

64 Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg 
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Tabelle 12:  Beispielhafte Addition der einzelnen Koeffizienten je Strukturmerkmal 

 
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung. 

 

Die für alle Strukturmerkmale aggregierten Gesamtkoeffizienten sind Tabelle 13 zu entneh-

men. Diese Gesamtkoeffizienten der hinteren Spalten beschreiben, mit welcher Gewichtung 

die jeweilige Bestimmungsgröße eingeht, um den Normbedarf für die betreffende Aufgabe 

(als Zuschussbedarf) zu schätzen. Die so aufsummierten Koeffizienten ermöglichen es, für 

jede Gemeinde und jede Gebietskörperschaftsgruppe (kreisangehörige Gemeinden, kreis-

freie Städte und Kreise) einen Bedarfsansatz zu ermitteln, der alle Aufgabenbereiche bedarfs-

gerecht umfasst. Dazu werden entsprechend folgender Formel die Werte der Strukturgrößen 

𝐴𝑎𝑖 der betreffenden Gemeinde i mit den aufsummierten Gesamtkoeffizienten 𝐺𝐾𝑎𝑘 der In-

dikatoren k multipliziert und anschließend für alle Aufgaben a aufsummiert: 

𝐵𝐴𝑖 =  ∑ 𝐴𝑎𝑖 ∗ 𝐺𝐾𝑎𝑘

12

𝑎=1

 

Da die kreisfreien Städte in Brandenburg an zwei Teilschlüsselmassen partizipieren, ist für die 

Mischaufgaben außerdem eine Aufteilung des Bedarfsansatzes dieser Gebietskörperschaf-

ten nach einem kreislichen und gemeindlichen Anteil notwendig. Hierzu wird zunächst für 

den kreisangehörigen Raum (kreisangehörige Gemeinden und Landkreise) betrachtet, wie 

sich die Ausgaben an allgemeinen Deckungsmitteln in den Mischaufgaben auf die Gemeinden 

und die Kreise aufteilen. Dieses relative Verhältnis wird dann auf die kreisfreien Städte über-

tragen und entsprechend werden die je Aufgabe ermittelten Gesamtkoeffizienten in einen 

kreislichen und gemeindlichen Teil aufgeteilt. 
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Tabelle 13:  Darstellung der Gesamtkoeffizienten je Strukturmerkmal 

 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung. 

 

Diese gemeindlichen Bedarfsansätze werden mit dem Iterationsfaktor um genau die fixierte 

und zu verteilende Summe multipliziert, wodurch sich die Bedarfsmesszahl und daraus ent-

sprechend die allgemeine Schlüsselzuweisung ergibt. Zu Erinnerung sei hier nochmals darauf 

hingewiesen, dass die Vorwegentnahmen in die aufgabenspezifische Bedarfsanalyse inte-

griert wurden. Zudem wurden die Mehrbelastungsausgleiche in die allgemeinen Schlüsselzu-

weisungen eingeschlossen. Gleiches gilt für die Schlüsselzuweisungen Plus. Die beiden ge-

trennt verteilten Zuweisungsarten wurden im vorliegenden Modell in ein einheitliches Sys-

tem überführt. Der zugrunde liegende Iterationsfaktor wurde im Vergleich zur aktuellen tat-

sächlichen Ausgestaltung des brandenburgischen Finanzausgleichs konstant gehalten, d. h. 

die zu verteilende Summe an finanziellen Mitteln ist unverändert geblieben. Die vorliegende 

Methode trifft damit keine Aussage dazu, ob einzelne Gemeinden in absoluten Größen mehr 

oder weniger finanzielle Mittel erhalten sollten, um sämtliche Bedarfe zu erfüllen. Stattdes-

sen ist eine relative Betrachtung notwendig. Zwei Gemeinden mit bislang identischer allge-
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Ein fixer Korridor, der im Einklang mit dem Symmetriekoeffizienten interpretiert werden 

kann, birgt die Vorteile seiner Einfachheit und einer damit verbundenen größeren Transpa-

renz. Als äußere Grenze des Korridors haben Hummel et al. (2018) eine Abweichung von 5 

Prozentpunkten nach oben und unten vorgeschlagen.73 Liegt der Wert des Symmetriekoeffi-

zienten außerhalb dieses Korridors, deutet dies auf einen Handlungsbedarf hin. Diese 

Schlussfolgerung kann durch einen anhaltenden Trend des Symmetriekoeffizienten verstärkt 

werden. Liegt er über mehrere Jahre hinweg unterhalb von 95 oder oberhalb von 105, so 

kann von einer systematischen Schräglage der relativen Finanzierungslagen der Ebenen ge-

sprochen werden. 

In der vorliegenden Untersuchung wird dieser Toleranzkorridor von ±5 Prozentpunkten über-

nommen, da ein solcher Korridor die Orientierung bei der Darstellung der Symmetrieergeb-

nisse erleichtert. Dennoch kann nicht pauschal formuliert werden, ab welchem genauen 

Wert eine Abweichung als nicht mehr vernachlässigbar einzuschätzen ist. Diese Einschätzung 

hängt hingegen vielmehr von den Gründen für die Abweichung ab und davon, inwiefern diese 

Gründe auf exogene und nicht antizipierbare Veränderungen zurückzuführen sind und inwie-

fern die Abweichung hätte vermieden werden können. Außerdem ist stets zu betrachten, ob 

die Abweichung vorübergehend oder in mehreren (aufeinander folgenden) Jahren sichtbar 

ist. 

F.1.4 Vor- und Nachteile der Symmetrieuntersuchung und die Zinsfrage 

Der Symmetriekoeffizient ist einfach und verständlich zu interpretieren und weist eine hohe 

Transparenz auf, da er auf öffentlich zugänglichen Daten basiert und somit wissenschaftlich 

repliziert werden kann. Zudem weist er eine hohe Konsistenz auf, da diese Methode bereits 

in zahlreichen anderen Gutachten zu kommunalen Finanzausgleichssystemen in Branden-

burg und anderen Ländern angewendet wurde. Ein weiteres wichtiges Merkmal der Symmet-

rieuntersuchung ist der Periodenbezug. Es sollen stets die Einnahmen und Ausgaben der ak-

tuellen Periode berücksichtigt werden. Einnahmen und Ausgaben, die ihren Ursprung in einer 

vergangenen oder zukünftigen Periode haben, sind der jeweiligen Periode zuzuschreiben. 

Dahinter steht das Äquivalenzprinzip in dem Sinne, dass sich die Einnahmen und die Ausga-

ben bzw. die Erfüllung der Aufgaben periodengerecht gegenüberstehen sollen. 

Trotz der einfachen Interpretierbarkeit des Symmetriekoeffizienten soll nicht nur dieser In-

dikator bei der Bewertung der Landes- und Kommunalfinanzen betrachtet werden. Ebenso 

                                                           

73  Diese Grenze lehnt sich an die in der Wissenschaft übliche (ebenfalls arbiträre) Abgrenzung von Ergebnissen 

an, die als signifikant oder nicht signifikant anerkannt werden. Diese wird operationalisiert mit einem Signi-
fikanzniveau α = 5 Prozent. Es sei betont, dass der Symmetriekorridor nicht im strengen Sinne aus der Signi-
fikanzbetrachtung abgeleitet ist; er entlehnt lediglich diese allgemein akzeptierte Ziffer. 
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wichtig ist es, die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben sowie die Entwicklung des De-

ckungsmittelverbrauchs und -bestandes der relevanten Gebietskörperschaftsgruppen ein-

zeln zu betrachten. Eine gleichmäßig bspw. auf Land und Kommunen verteilte angespannte 

Haushaltslage kann ebenfalls in einer symmetrischen Verteilung der finanziellen Mittel mit 

einem Symmetriekoeffizienten von 100 führen. Daher ist es wichtig, nicht nur den Symmet-

riekoeffizienten, sondern auch die einzelnen Bestandteile, aus denen sich dieser zusammen-

setzt, zu betrachten. 

Natürlicherweise hängt die Validität des Symmetriekoeffizienten wie bei jedem auf empiri-

schen Daten fußenden Indikator von der Qualität der zugrunde liegenden Daten ab. Das Glei-

che trifft auch auf alternative Methoden der Symmetrieuntersuchung zu, so etwa auf den 

Ansatz von Scherf (2022), der die vertikale Komponente des kommunalen Finanzausgleichs 

in Rheinland-Pfalz mehrfach untersucht hat. Analog zum kommunalen Anteil am Deckungs-

mittelbestand und Deckungsmittelverbrauch errechnet Scherf (2022) Kommunalisierungs-

grade, die er zu einem Symmetriekoeffizienten zusammenfügt. 

Lamouroux/Thöne (2016) und Hummel et al. (2018) unterscheiden neben diesen beiden An-

sätzen außerdem noch als dritten Ansatz jenen von Färber et al. (2012). Dabei werden basie-

rend auf einem Aufgabenkatalog die durchschnittlichen Kosten für die Pflichtaufgaben er-

mittelt. Mit diesem Ansatz sollen auch Kommunen identifiziert werden, die deutlich von den 

durchschnittlichen Kosten abweichen, womit eine bedarfsgewichtete Komponente in die 

Symmetrieuntersuchung eingepflegt wird. 

Der oben erwähnte Periodenbezug als wichtiges Merkmal der Symmetrieuntersuchung ist 

auch ein Argument für den Ausschluss der Zinsausgaben und -einnahmen aus der Analyse. 

Zinsen sind Ausgaben für Bedarfe, die bereits in der Vergangenheit angefallen sind. Eine klare 

zeitliche Zuordnung von Ausgaben und Einnahmen würde somit verwischt werden, solange 

die Zinsausgaben und -einnahmen nicht periodenweise bestimmten Vorhaben zugeordnet 

werden können. Zudem entsteht durch die Zinsberücksichtigung ein Anreizproblem. Jene 

Ebene, die sich höher verschuldet bzw. verschulden kann, kann entsprechend höhere Ausga-

ben vermelden und damit höhere Bedarfe für den Schuldendienst anerkannt bekommen. Das 

Land und die Kommunen haben unterschiedliche Möglichkeiten zur Kreditaufnahme, was 

ungewollte Verzerrungen im Symmetriekoeffizienten hervorrufen kann.74 Inwiefern sich die 

Zinsen auf die Symmetrie auswirken, hängt davon ab, inwiefern Land und Kommunen Schul-

den und Kredite als Finanzierungsweg bei der Erfüllung von pflichtigen und besonders frei-

willigen Aufgaben nutzen.  

                                                           

74  Siehe hierzu Lamouroux/Thöne (2016) ebenso wie Lenk et al. (2017). 
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Daneben gibt es jedoch auch Argumente zu betonen, die für eine Berücksichtigung der Zins-

einnahmen und -ausgaben sprechen. So können über Kredite, aus welchen sich künftige Zins-

ausgaben ergeben, zukünftige Steuereinnahmen und teilweise künftige Zuweisungen finan-

ziert werden. Hinzukommt, dass Zinsausgaben tatsächlich anfallende Ausgaben und damit 

Finanzmittel sind, die dann nicht mehr für andere Zwecke genutzt werden können. Lenk et 

al. (2017) haben in einem Gutachten zum kommunalen Finanzausgleich in Mecklenburg-Vor-

pommern betont, dass es sowohl Argumente für die Berücksichtigung der Zinsen als auch 

dagegen gibt. Daher werden wir die folgenden Symmetrieuntersuchungen sowohl für den 

Fall, wenn die Zinsen berücksichtigt werden (inklusive Zinsen), als auch für den Fall, wenn die 

Zinsausgaben und -einnahmen herausgerechnet werden (exklusive Zinsen), anstellen. 

F.1.5 Die Berücksichtigung von Extrahaushalten des Landes und der Kommunen 

Bund, Länder und Kommunen finanzieren staatliche, länderspezifische und kommunale Auf-

gaben nicht nur über ihre Kernhaushalte, sondern auch über sogenannte Extrahaushalte 

(Deutsche Bundesbank 2023, S. 64; Herrmann 2012, S. 12). Sie sind für spezifische Aufgaben 

angelegt und verfügen über eigene Budgets, um politische Ziele zu verfolgen.75 Gemäß der 

Definition des Statistischen Bundesamtes (2013) sind „Extrahaushalte […] alle öffentlichen 

Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, die nach den Vorgaben des Europäischen Systems 

der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (ESVG 1995) zum Sektor Staat gehören“. 

Danach wird eine Einheit dann den Extrahaushalten zugeordnet, wenn sie von staatlichen 

Gebietskörperschaften – also Bund, Ländern, Gemeinden oder Gemeindeverbänden – oder 

von der Sozialversicherung kontrolliert wird. Dies bedeutet, dass die Einheit zwar aus dem 

Kernhaushalt ausgegliedert, jedoch mehrheitlich im Besitz des Staates (Kapital- oder Stimm-

rechtsmehrheit) ist. Darüber hinaus muss die Finanzierung der Einheit überwiegend durch 

öffentliche Mittel erfolgen und es muss sich um einen sog. Nichtmarktproduzenten handeln. 

Letzterer liegt vor, wenn der Eigenfinanzierungsgrad – also das Verhältnis von Umsatzerlösen 

zu Produktionskosten – unter 50 Prozent liegt. Eine Ausnahme bilden sog. Hilfsbetriebe des 

Staates: Diese können einen Eigenfinanzierungsgrad von über 50 Prozent aufweisen, gelten 

aber dennoch als Extrahaushalte, sofern sie mindestens 80 Prozent ihres Umsatzes mit staat-

lichen Einheiten erzielen. Die Auslagerungen sind in öffentlich-rechtlicher ebenso wie in pri-

vat-rechtlicher Form möglich. Dazu zählen unter anderem Sondervermögen, Anstalten und 

Gesellschaften des öffentlichen Rechts.76   

                                                           

75  Vgl. Deutsche Bundesbank (2023, S. 64f.) ebenso wie Herrmann (2012, S. 12). 

76  Vgl. zu den genannten Prozentwerten sowie den rechtlichen Ausprägungsformen entsprechender Auslage-

rungen Statistisches Bundesamt (2013), Deutsche Bundesbank (2023, S. 64) sowie Herrmann (2012, S. 14). 
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Um einen Eindruck davon zu gewinnen, welche Bedeutung Extrahaushalte einnehmen, wird 

auf die öffentlich gewerteten Investitionen eingegangen. So wurden etwa im Jahr 2012 ins-

gesamt 10,6 Prozent der öffentlichen Investitionen von Bund, Ländern und Kommunen über 

Extrahaushalte abgewickelt. Die Verteilung variiert dabei deutlich zwischen den staatlichen 

Ebenen: Während bei den Kommunen lediglich 3,7 Prozent der Investitionen über Extrahaus-

halte erfolgten, lag der Anteil bei den Ländern bei 39,7 Prozent und beim Bund bei 10,6 Pro-

zent. Wichtig hierbei ist zu erwähnen, dass die Sozialversicherungen nicht einbezogen wer-

den.77   

Es lässt sich ein deutlicher Trend hin zur Zunahme von Auslagerungen staatlicher Aufgaben 

erkennen. Zum Stichtag 1. Januar 2013 wurden 5.291 Extrahaushalte von Bund, Ländern, 

Kommunen und der gesetzlichen Sozialversicherung erfasst. Bis zum 1. Januar 2024 stieg 

diese Zahl auf 7.849 an.78 Stetige Fallzahlsteigerungen sind auf allen Ebenen bzw. in allen 

Teilsektoren zu beobachten. Jedoch ist zu beachten, dass der Anstieg in den Fallzahlen auch 

teilweise durch zwischenzeitlich methodische Veränderungen und durch eine veränderte 

Prüfintensität zustande kommt.  

Gerade auf kommunaler Ebene wird ein erheblicher Teil der finanzwirtschaftlichen Aktivitä-

ten über solche ausgelagerten Strukturen abgewickelt.79 Kommunen kontrollierten zum Ja-

nuar 2024 insgesamt 82,3 Prozent der insgesamt 7.742 Extrahaushalte (exklusive der Extra-

haushalte der gesetzlichen Sozialversicherung). Dieser Anteil ist von 2013 bis 2024 nahezu 

unverändert geblieben. 

Für Brandenburg weist die Liste der Extrahaushalte des Statistischen Bundesamtes im Januar 

2024 insgesamt 143 kommunale Extrahaushalte auf. Die brandenburgischen Kommunen ma-

chen somit einen Anteil von ca. 74,5 Prozent an allen brandenburgischen Extrahaushalten 

aus. Die meisten der kommunalen Extrahaushalte in Brandenburg sind Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung (ca. 71,3 Prozent). Zudem finden sich in Brandenburg 22 kommunale 

Eigenbetriebe und 19 kommunale Zweckverbände bzw. Körperschaften des öffentlichen 

Rechts. Im Januar 2013 gab es in Brandenburg insgesamt 105 Extrahaushalte, der kommu-

nale Anteil entsprach damals ca. 76,2 Prozent. Die Anzahl der Extrahaushalte des Landes und 

der Kommune ist in den vergangenen Jahren somit etwa ähnlich stark angestiegen. 

Auf kommunaler Ebene wird die wirtschaftliche Betätigung bzw. werden die Extrahaushalte 

in den Kommunalverfassungen und Gemeindeordnungen geregelt. Zu den typischen Rechts-

                                                           

77  Vgl. Eberhard (2015, S. 3). 

78  Vgl. zu den genannten Zahlenwerten Statistisches Bundesamt (2013) sowie Statistisches Bundesamt 

(2024a). 

79  Siehe zu dieser Bewertung auch Bertelsmann Stiftung (2019, S. 14). 
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formen gehören der Regiebetrieb, der Eigenbetrieb, das Kommunalunternehmen, die Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung und die Aktiengesellschaft. Besonders häufig wird auf öf-

fentlich-rechtlicher Ebene der Eigenbetrieb und auf privatrechtlicher Ebene die GmbH ge-

nutzt.80 Es gibt verschiedene potenzielle Gründe für eine solche Auslagerung.81 Erstens: Man 

verspricht sich eine weniger bürokratische Organisation, die wirtschaftlicher und flexibler 

Leistungen bereitstellt. Zweitens sind Extrahaushalte im Gegensatz zu den Kernhaushalten 

nicht denselben finanziellen Beschränkungen unterworfen, was bspw. Investitionen unter 

Umständen erleichtert. Dies ist insbesondere in Zeiten erheblicher Investitionsbedarfe ein 

wichtiger Faktor. Dadurch entsteht allerdings auch der Anreiz, Ausgaben und Schulden in 

diesen ausgelagerten Strukturen zu „verstecken“ und so die finanzielle Lage im Kernhaushalt 

günstiger darzustellen. 

Junkernheinrich/Micosatt (2008) belegen erstmal empirisch anhand ihres Finanz- und Schul-

denreports, welches Zerrbild der Finanzen entsteht, wenn man sich ausschließlich auf den 

Kernhaushalt fixiert und die Extrahaushalte nicht berücksichtigt. Dies behindert eine verglei-

chende Analyse in den Flächenländern, da eine isolierte Betrachtung der kommunalen Kern-

haushalte die tatsächliche Kommunalverschuldung in vielen Bundesländern deutlich unter-

bewertet. Es wird zunehmend schwieriger, Einnahmen und Ausgaben der Kommune nachzu-

vollziehen – ebenso wie Investitionen und Schuldenstände.82 Dies kann zu einer sogenannten 

Fiskalillusion führen, bei der die tatsächliche Haushaltslage der Kommune nicht mehr trans-

parent wahrgenommen werden kann – sowohl von Bürgern als auch von Entscheidungsträ-

gern. Ein Beispiel hierfür sind die Schuldenanteile kommunaler Extrahaushalte, die sich je 

nach Region deutlich unterscheiden. Zum Stichtag 31. Dezember 2018 entfielen 10,6 Prozent 

der kommunalen Gesamtschulden auf Extrahaushalte (Bertelsmann Stiftung, 2019). In den 

ostdeutschen Flächenländern lag dieser Anteil mit 15,6 Prozent deutlich höher als in den 

westdeutschen Flächenländern, wo er 10,1 Prozent betrug. Auch bezogen auf die bereinigten 

Ausgaben sowie die bereinigten Einnahmen lag der Anteil der Extrahaushalte in den ostdeut-

schen Flächenländern mit 8,0 bzw. 9,1 Prozent höher als in den westdeutschen Flächenlän-

dern (bereinigte Ausgaben: 5,3 Prozent; bereinigte Einnahmen: 5,3 Prozent).  

Wie schon eingangs erwähnt, nehmen die Auslagerungen auf kommunaler Ebene zu. Tradi-

tionell waren vor allem Versorgungs- und Verkehrsbetriebe betroffen. Zunehmend werden 

jedoch auch Bereiche wie Theater, Museen, Kindertagesstätten sowie die Wirtschafts- und 

Tourismusförderung in andere Organisationsformen überführt.83  

                                                           

80  Vgl. zur Wahl der Rechtsform ausgelagerter Einheiten Hermann (2012, S. 14f.) und Hesse et al. (2019, S. 36). 

81  Siehe zu den unterschiedlichen Gründen für Auslagerungen etwa Thieme (2007, S. 157), Hermann (2012, S. 

14 und S. 34) ebenso wie Haug (2009, S. 221). 

82  Siehe hierzu auch Haug (2009) und Hermann (2012). 

83  Vgl. Haug (2009, S. 202) ebenso wie Hermann (2012, S. 2f.). 
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Dabei ist zu berücksichtigen, dass Kommunen hinsichtlich Größe, Aufgabenprofil und Orga-

nisationsstruktur stark variieren. Entsprechend zeigen sich auch deutliche Unterschiede im 

Umfang der Auslagerungen. Es sei jedoch erwähnt, dass zu Auslagerungen nicht nur Extra-

haushalte zählen, sondern auch wirtschaftliche Unternehmen (FEUs). Insbesondere Groß-

städte mit mehr als 50.000 Einwohnern greifen deutlich häufiger auf ausgelagerte Organisa-

tionsformen zurück als kleinere Gemeinden. Ergänzend wird festgestellt, dass bei Gemeinden 

mit einer Einwohnerzahl zwischen 2.000 und 5.000 vornehmlich der Bereich Wasser- und 

Abwasser seltener ausgelagert wird als im kommunalen Durchschnitt (FEUs).84  

Diese kommunalwissenschaftlichen Erkenntnisse sind wichtig, um ein realistisches Bild der 

kommunalen Finanzlage zu erhalten. Deswegen ist es auch relevant, die Extrahaushalte sta-

tistisch zu erfassen.85 Der Trend hin zu Auslagerungen ist in dem Sinne herausfordernd, da 

die Auslagerungen finanzstatistisch nicht ausreichend erfasst werden können. Anhand der 

„Modellrechnung Integrierte Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände“ hat sich das 

Statistische Bundesamt des Problems angenommen.86 Dabei findet die Zuordnung der Schul-

den über die Beteiligungsinformationen und über die Stimmrechte bzw. die Nennkapitalan-

teile statt. Dabei bestehen jedoch weiterhin methodische Herausforderungen, weswegen 

dieses Konzept fortlaufend weiterentwickelt und angepasst wird. Eine Nutzung dieser Daten 

kommt daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht in Frage; auch da die Validität der 

bisherigen Zahlen und Methodik noch nicht abschließend gesichert ist. Zudem liegen die Da-

ten der Modellrechnung bisher nicht ohne Lücken für alle Jahre unseres Analysezeitraums 

vor.  

F.2. Ergebnisse der ausgabenbezogenen vertikalen Symmetrieuntersuchung 

F.2.1 Rechtliche und finanzwissenschaftliche Aspekte der vertikalen Symmetrieuntersu-

chung 

In der vertikalen Betrachtung soll der Symmetriekoeffizient Aufschluss darüber geben, ob die 

Mittelverteilung zwischen Land und (aggregierter) kommunaler Ebene sachgerecht ist. Es gilt 

das Gebot der Verteilungssymmetrie. Die Zuteilung der jeweiligen Mittel muss sich hierbei 

an der Aufgabenverteilung zwischen den beiden Ebenen orientieren, denn die angemesse-

nen Ausgaben folgen den beiden Ebenen zugeteilten Aufgaben. 

Der vertikalen Symmetrieuntersuchung liegt die verfassungsrechtliche Feststellung zu-

grunde, dass Land und Kommunen eine staatsrechtliche Einheit bilden. Daher sollen beide 

Ebenen in etwa gleichmäßig an dem Gesamtbudget partizipieren. Damit geht auch einher, 

                                                           

84  Vgl. Brand/Steinbrecher (2019, S. 2). 

85  So auch die diesbezügliche Forderung von Hesse et al. (2019, S. 258). 

86  Siehe hierzu auch Barasofsky (2023). 
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dass die Erfüllung von kommunalen Aufgaben und die Erfüllung von Aufgaben des Landes als 

gleichwertig anzusehen sind. Darüber hinaus soll die Verteilung der Verbundmasse das Recht 

auf kommunale Selbstverwaltung gewährleisten. Die Kommunen müssen also in der Lage 

sein, „alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener 

Verantwortung zu regeln“ (Art. 28 Abs. 2 GG). Dieses Recht ist sowohl im bundesdeutschen 

Grundgesetz als auch in der Brandenburgischen Landesverfassung festgehalten (Art. 97 Ver-

fassung des Landes Brandenburg). Zur kommunalen Selbstverwaltung gehören sowohl die 

pflichtigen Aufgaben als auch ein angemessener Anteil für freiwillige Aufgaben (§ 1 Abs. 3 

BbgFAG). Welche freiwilligen Aufgaben dies sind, wird durch die lokalen Präferenzen der Bür-

ger und weitere kommunalspezifische Rahmenbedingungen seitens der Kommune festge-

legt. Da diese Präferenzen regional unterschiedlich ausfallen können und angenommen wer-

den kann, dass Kommunen über einen besseren Einblick in die Präferenzen der Bürger als 

übergeordnete Gebietskörperschaftsgruppen verfügen, ist aus Sicht der Theorie des Fiskal-

förderalismus davon auszugehen, dass das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen die Effizi-

enz der Produktion öffentlicher Güter fördert (Wohlfahrtsgewinn durch Dezentralisierung, 

Oates 1972).87 

Ein weiterer rechtlicher Aspekt ist das Prinzip der Konnexität: „Soweit das Land Aufgaben auf 

Gemeinden und Gemeindeverbände übertragen hat, erhalten diese für die Wahrnehmung 

der Aufgaben einen Kostenausgleich aus Mitteln außerhalb der Finanzausgleichsmasse“ (§ 1 

Abs. 5 BbgFAG). Soll den Kommunen die Zuständigkeit für eine neue Aufgabe übertragen 

werden, sind hierzu Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen und bei Mehrbe-

lastungen der Gemeinden oder Gemeindeverbände ist ein entsprechender finanzieller Aus-

gleich zu schaffen (Artikel 97 Abs. 3 Verfassung des Landes Brandenburg). Die Notwendigkeit 

einer Berücksichtigung des Konnexitätsprinzips verdeutlicht auch, dass sich der Kanon kom-

munaler Aufgaben im Zeitablauf verändern kann.  

Neben der Konnexität und dem Recht auf kommunale Selbstverwaltung ist außerdem das 

demgegenüber als gleichwertig anzusehende Ziel zu beachten, dass die Leistungsfähigkeit 

des Landes sichergestellt sein muss (§ 1 Abs. 3 BbgFAG). Insbesondere während einer ange-

spannten Finanzlage könnten die Leistungsfähigkeit des Landes und die sachgerechte Finanz-

ausstattung der Kommunen in einen Zielkonflikt zueinander treten. Ein solcher Zielkonflikt 

ist vorwiegend dann zu beachten, wenn eine der beiden Ebenen deutlich stärker als die je-

weils andere Ebene durch die angespannte Finanzlage betroffen ist. Solch ein Fall führt näm-

lich dazu, dass die finanziellen Mittel weniger symmetrisch auf Land und Kommunen verteilt 

sein werden. Anders wäre es, wenn sich eine problematische Finanzlage oder Unterfinanzie-

                                                           

87  Siehe zu den grundlegenden Erkenntnissen der Theorie des Fiskalföderalismus unter besonderem Bezug auf 

die kommunale Ebene etwa Zimmermann/Döring (2019, S. 7ff.) einschließlich der dort zitierten Literatur. 
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Aus diesen Betrachtungen ergibt sich auch ein relativ stabiler und symmetrischer horizonta-

ler Symmetriekoeffizient. Abbildung 47 verdeutlicht, dass dieser im Zeitraum von 2020 bis 

2023, in dem die jährlichen Rechnungsergebnisse zur Verfügung stehen, zwischen 99,2 und 

101,5 schwankt. Für den Zeitraum von 2020 bis 2023 ergibt sich damit eine fast perfekt sym-

metrische Verteilung von 100,2 (exklusive Zinsen) bzw. 100,1 (inklusive Zinsen). Lediglich im 

Jahr 2024 ergibt sich auf Basis der vierteljährlichen Kassenstatistik ein Symmetriekoeffizient 

von 104,5 (exklusive Zinsen) bzw. 104,6 (inklusive Zinsen) und damit eine etwas deutlichere 

Verteilung der finanziellen Mittel zu Gunsten der kreisangehörigen Gemeinden und kreis-

freien Städte und zu Lasten der Landkreise. Derzeit kann nicht beurteilt werden, ob und in-

wieweit sich dieser deutliche Anstieg durch die Rechnungsergebnisse bestätigen würde. 

Schließen wir die Zinsausgaben und -einnahmen in die Betrachtung mit ein, verändert sich 

das Bild nur marginal. Der Symmetriekoeffizient sinkt durch die Zinsberücksichtigung um 0,1 

Prozentpunkte in jedem Jahr (vgl. Abbildung 47). Die Berücksichtigung der Zinsen verändert 

das Symmetrieergebnis somit nicht so deutlich wie es bei der Verteilung der finanziellen Mit-

tel zwischen Land und kommunaler Ebene der Fall gewesen ist. Die Gemeinden (einschließ-

lich der kreisfreien Städte) tragen aber eine etwas höhere Zinslast als die Landkreise, weswe-

gen sich der Symmetriekoeffizient nach Zinsberücksichtigung leicht reduziert.  

Auch in der letzten Analyse des horizontalen Symmetriekoeffizienten durch Hummel et al. 

(2018) für die Untersuchungsjahre 2011 bis 2015 lag der Symmetriekoeffizient stets sehr nah 

am Referenzwert von 100 mit nur geringen Abweichungen von max. zwei Prozentpunkten. 

Somit ergaben sich auch damals tendenziell eher Abweichungen zu Gunsten der Gemeinden, 

wenn überhaupt Abweichungen zu verzeichnen waren.    

F.4.2.3 Der bedarfsorientierte horizontale Symmetriekoeffizient 

Analog zum Vorgehen bei der vertikalen Symmetrie (vgl. Abschnitt F.3) kann auch für den 

horizontalen Symmetriekoeffizienten eine Bedarfsgewichtung vorgenommen werden. Hier-

für wurde erneut, basierend auf den Ausführungen in Kapitel E, statt eines rein ausgabenba-

sierten Deckungsmittelverbrauchs mittels aufgabenspezifischer Regressionen ein stärker an 

den Bedarfen ausgerichteter Deckungsmittelverbrauch verwendet.  
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Abbildung 48:  Der bedarfsorientierte horizontale Symmetriekoeffizient für das Jahr 2023  

 
Quelle: Jahresrechnungsstatistik der kommunalen Kernhaushalte für den Zeitraum von 2020 bis 2023, vierteljähr-
liche Kassenergebnisse der Kommunen für das Jahr 2024 (gestrichelte Linie), Sonderauswertung des Amts für 
Statistik Berlin-Brandenburg. 

 

Dieses Verfahren ergibt für das Jahr 2023 einen horizontalen Symmetriekoeffizienten im Jahr 

2023 von 100,7 und damit eine Verteilung zu Gunsten der kreisangehörigen Gemeinden und 

kreisfreien Städte (vgl. Abbildung 48). Damit fällt der Symmetriekoeffizient um 0,8 bzw. 0,9 

Prozentpunkte höher aus als in der herkömmlichen Betrachtung, bei der die kommunalen 

Bedarfe nicht berücksichtigt wurden. Trotz dieser leichten Veränderung bleibt das grundsätz-

liche Ergebnis bestehen, dass die Verteilung der finanziellen Mittel zwischen Gemeinden und 

Landkreisen als relativ symmetrisch angesehen werden kann.  

F.4.3 Der Überprüfung der Teilschlüsselmassen nach Lenk et al. (2021) 

F.4.3.1 Herangehensweise und Diskussion der zugrunde liegenden Annahmen 

Lenk et al. (2021) haben im Rahmen ihres Gutachtens zum kommunalen Finanzausgleich in 

Brandenburg für das Ausgleichsjahr 2022 eine alternative Methode zur Überprüfung der Teil-

schlüsselmassen präsentiert. Diese Methodik erlaubt die Überprüfung aller drei Teilschlüs-

selmassen einschließlich der zwei getrennten Quoten für die kreisfreien Städte nach Aufga-

bentyp. Damit umgeht die Methodik die Notwendigkeit, die Teilschlüsselmasse für die Kreis-

aufgaben der kreisfreien Städte zu setzen und als sachgerecht anzunehmen. 

Basierend auf ihren Vorüberlegungen berechnen Lenk et al. (2021) für jede der drei Teil-

schlüsselmassen eine Deckungslücke. Diese Deckungslücke ergibt sich aus dem Deckungsmit-

telverbrauch der Hauptproduktbereiche 1 bis 5 und den bereinigten Einnahmen im Haupt-
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produktbereich 6. Bei Berechnung der Einnahmen werden die Schlüsselzuweisungen heraus-

gerechnet, wodurch die berechnete Deckungslücke anschlussfähig an die Schlüsselzuweisun-

gen gemacht wird. Somit entspricht die Deckungslücke dem Deckungsmittelsaldo für die 

Schlüsselzuweisungen und gibt damit an, wie hoch die Schlüsselzuweisungen sein müssten, 

um diese Deckungslücke zu schließen. Entsprechend kann erkenntlich gemacht werden, wie 

sich die Deckungslücke und dementsprechend die Quoten der drei Teilschlüsselmassen ver-

ändern müssten, wenn man andere Schlüsselzuweisungen zugrunde legt, bzw. welche An-

passungen notwendig sind, um die berechnete Deckungslücke zu schließen. Im Rahmen die-

ses Vorgehens ist die Berücksichtigung der Zinsausgaben und -einnahmen ganz analog zur 

Berechnung des horizontalen und vertikalen Symmetriekoeffizienten möglich. Entsprechend 

werden auch bei dieser Methodik zwei alternative Ergebnisse präsentiert, die sich darin un-

terscheiden, ob man die Zinsen berücksichtigt oder herausrechnet.  

Um rechnerisch zu dieser Deckungslücke zu gelangen, sind zwei grundsätzliche Schritte zu 

machen. Zunächst müssen die relevanten Aus- und Einzahlungen in den Hauptproduktberei-

chen 1 bis 5 als Indikator für den Deckungsmittelverbrauch berechnet werden. Für die Kreis-

aufgaben der Landkreise sowie für die Gemeindeaufgaben der Gemeinden stellt dies metho-

disch keine Herausforderung dar. Da die kreisfreien Städte allerdings sowohl Gemeinde- als 

auch Kreisaufgaben wahrnehmen, die Aufgabenwahrnehmung dieser Gebietskörperschafts-

gruppe aber in zwei Teilschlüsselmassen berücksichtigt wird, müssen die relevanten Aus- und 

Einzahlungen der kreisfreien Städte auf einen kreislichen und einen gemeindlichen Teil auf-

geteilt werden.  

Um diese Trennung zu erreichen, wird der gemeindliche Anteil an den relevanten Aus- und 

Einzahlungen im kreisangehörigen Raum (Landkreise und kreisangehörige Gemeinden) für 

jedes einzelne Produkt berechnet. Der jeweilige Mittelwert dieses gemeindlichen Anteils 

wird produktspezifisch auf die kreisfreien Städte übertragen, sofern dieses Produkt keine 

reine Gemeinde- oder Kreisaufgabe ist und dieses Produkt sowohl die kreisangehörigen Ge-

meinden als auch die Landkreise in ihrer Aufgabenwahrnehmung betrifft. Damit wird ange-

nommen, dass die kreisfreien Städte ihren Deckungsmittelverbrauch genauso auf die Kreis- 

und Gemeindeaufgaben aufteilen, wie es im Durchschnitt im kreisangehörigen Raum die 

Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden Brandenburgs handhaben. Des Weiteren ist 

von besonderer Relevanz, den gemeindlichen und kreislichen Anteil an den relevanten Aus-

zahlungen und Einzahlungen produktspezifisch und nicht auf Ebene der Produktbereiche o-

der Hauptproduktbereiche zu berechnen. Da in den kreisfreien Städten bspw. innerhalb ei-

nes Hauptproduktbereichs den unterschiedlichen Produkten unterschiedliche Gewichte zu-

gewiesen werden im Sinne unterschiedlicher Aus- und Einzahlungen (im Vergleich zum kreis-

angehörigen Raum), würden sich durch die Berechnung des gemeindlichen und kreislichen 

Anteils auf Ebene der Ein- oder Zweisteller der Produkte Verzerrungen ergeben. Um dies zu 

vermeiden, muss für jedes einzelne Produkt der gemeindliche und kreisliche Anteil an den 

relevanten Aus- und Einzahlungen berechnet werden.  
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Entsprechend dieser Schritte ergibt sich, dass die gesamten Aus- und Einzahlungen in den 

Hauptproduktbereichen 1 bis 5 im kreisangehörigen Raum etwa hälftig aufgeteilt werden. 

Für den Zeitraum von 2020 bis 2023 lagen der gemeindliche Anteil bei 52,1 Prozent und der 

kreisliche Anteil entsprechend bei 47,9 Prozent. Für das letzte Untersuchungsjahr 2023 ergab 

sich ein gemeindlicher Anteil von 52,5 Prozent (vgl. Tabelle 23). Auch die relevanten Aus- und 

Einzahlungen im Bereich Zentrale Finanzleistungen (Hauptproduktbereich 6) werden im 

kreisangehörigen Raum etwa hälftig auf Landkreise und kreisangehörige Gemeinden aufge-

teilt. So lag der gemeindliche Anteil für die Jahre von 2020 bis 2023 bei 51,4 Prozent und 

zuletzt im Jahr 2023 bei 52,0 Prozent. In den einzelnen Hauptproduktbereichen variiert die 

Aufteilung jedoch. So sind 70,9 Prozent der relevanten Aus- und Einzahlungen im Hauptpro-

duktbereich 1 (Zentrale Verwaltung) und 50,5 Prozent der relevanten Aus- und Einzahlungen 

im Hauptproduktbereich 2 (Schule und Kultur) den Gemeinden zuzurechnen. Diese mittleren 

gemeindlichen Anteile im kreisangehörigen Raum werden entsprechend dem hier verfolgten 

methodischen Konzept auf die kreisfreien Städte übertragen.  

Wie valide die Annahme tatsächlich ist, dass die kreisfreien Städte ihren Deckungsmittelver-

brauch genauso auf die Kreis- und Gemeindeaufgaben aufteilen, wie es im Durchschnitt im 

kreisangehörigen Raum Brandenburgs geschieht, kann empirisch nicht überprüft werden. In 

jedem Falle werden Unterschiede in der Aufteilung zwischen Kreis- und Gemeindeaufgaben 

zwischen den verschiedenen Kommunen ignoriert, da eine für alle kreisfreien Städte gleiche 

Aufteilung angenommen wird. Dass diese Aufteilung nicht für sämtliche kreisfreien Städte 

gleich ist, kann ebenfalls empirisch nicht geprüft werden. Für den kreisangehörigen Raum 

kann hingegen untersucht werden, wie sich diese Aufteilung zwischen den verschiedenen 

Kreisen unterscheidet. Tabelle 23 illustriert für das letzte Untersuchungsjahr 2023 beispiel-

haft für die Hauptproduktbereiche 1 bis 5, den Hauptproduktbereich 6 sowie für ausgewählte 

Mischaufgaben, dass die Aufteilung der relevanten Einzahlungen und Auszahlungen nach 

Kreis- und Gemeindeaufgaben im kreisangehörigen Raum tatsächlich eine gewisse Variation 

und bei einzelnen Produkten sogar eine erhebliche Variation aufweist.  

Ein Blick auf die Hauptproduktbereiche 1 bis 5 zeigt zunächst, dass eine gewisse Variation im 

gemeindlichen Anteil zwischen den verschiedenen kreisangehörigen Räumen besteht. Wäh-

rend die Gemeinden des Landkreises Oberspreewald-Lausitz einen Anteil von 47,2 Prozent 

an den relevanten Aus- und Einzahlungen in den Hauptproduktbereichen 1 bis 5 ausmachen, 

liegt dieser gemeindliche Anteil für den kreisangehörigen Raum Oberhavel bei 57,9 Prozent. 

So ergibt sich für den aggregierten Blick auf alle Hauptproduktbereiche 1 bis 5 eine moderate 

Variation um den Mittelwert des gemeindlichen Anteils von 52,5 Prozent. 
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Tabelle 23:  Aufteilung der relevanten Aus- und Einzahlungen bei ausgewählten Mischaufga-
ben im kreisangehörigen Raum für das Jahr 2023 (in Prozent) 

 
Quelle: Jahresrechnungsstatistik der kommunalen Kernhaushalte, Sonderauswertung des Amts für Statistik Ber-
lin-Brandenburg. 

  

Mit einem Blick auf die einzelnen Produkte zeigt sich, dass es Produkte gibt, bei denen es nur 

eine moderate Variation des gemeindlichen Anteils um seinen Mittelwert zwischen den ver-

schiedenen kreisangehörigen Räumen gibt. Dies gilt bspw. für die Produkte 111 (Verwal-

tungssteuerung und -service), 122 (Ordnungsangelegenheiten) sowie 126 (Brandschutz). So 

ähnelt sich der gemeindliche Anteil an den relevanten Aus- und Einzahlungen bspw. im Pro-

dukt 126 Brandschutz zwischen den verschiedenen Kreisen und nimmt jeweils einen Anteil 

von mindestens 77,2 Prozent bis höchstens 90,4 Prozent an. Zwar sind solche Abweichungen 

vom mittleren gemeindlichen Anteil als moderat einzustufen, dennoch gibt es diese Abwei-

chungen. Mit Übertragung des mittleren gemeindlichen Anteils für ein bestimmtes Produkt 

auf die Aufteilung innerhalb der kreisfreien Städte werden diese Streuungen innerhalb der 

111 121 122 126

kreisangehöriger Raum

HPB 1 - 5

Verwaltungs-

steuerung 

und -service

Statistik und 

Wahlen

Ordnungs-

angelegenheiten
Brandschutz

Barnim 52,0 73,5 82,8 56,1 86,8

Dahme-Spreewald 55,6 76,6 7,9 68,0 90,4

Elbe-Elster 47,4 67,3 96,7 58,8 84,9

Havelland 52,6 64,6 100,0 62,0 86,3

Märkisch-Oderland 53,6 79,8 46,1 83,8 84,4

Oberhavel 57,9 71,1 73,8 86,2 58,6

Oberspreewald- Lausitz 47,2 70,6 52,2 42,0 86,5

Oder-Spree 55,1 66,8 14,8 66,1 84,9

Ostprignitz-Ruppin 48,2 66,7 47,9 71,4 88,1

Potsdam-Mittelmark 53,5 74,4 100,0 77,9 85,0

Prignitz 50,3 71,6 0,0 71,7 77,2

Spree-Neiße 49,5 75,4 67,2 53,3 85,5

Teltow-Fläming 52,6 73,6 45,9 51,4 86,9

Uckermark 47,5 65,7 87,9 67,9 88,8

Durchschnitt 52,5 71,7 50,0 65,2 82,2

242 263 342 421 6

kreisangehöriger Raum

Fördermaßnahmen 

für Schüler
Musikschulen

Regionale 

Arbeitsmarktpolitik

Förderung des 

Sports

Zentrale

Finanzleistungen

Barnim 100,0 0,0 100,0 62,1 52,6

Dahme-Spreewald 7,7 0,0 100,0 54,5 54,5

Elbe-Elster 0,2 0,0 . 36,4 45,0

Havelland 67,1 0,9 0,0 40,9 48,2

Märkisch-Oderland 1,2 0,0 100,0 85,1 53,5

Oberhavel 0,0 25,5 99,4 57,3 59,5

Oberspreewald-Lausitz 16,6 0,0 100,0 82,1 44,6

Oder-Spree 100,0 0,0 57,7 81,3 53,9

Ostprignitz-Ruppin 2,3 0,0 100,0 40,7 48,8

Potsdam-Mittelmark . 0,0 0,0 26,9 51,2

Prignitz 18,7 0,0 100,0 44,1 45,6

Spree-Neiße 100,0 30,0 100,0 94,1 58,9

Teltow-Fläming 100,0 50,5 0,0 40,9 50,6

Uckermark 0,0 72,8 42,5 80,9 48,4

Durchschnitt 13,9 15,7 29,8 65,5 52,0
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kreisangehörigen Räume folglich ignoriert. In gleicher Weise trifft dies auf bestehende Un-

terschiede innerhalb der kreisfreien Städte zu. Dies wird deutlich, wenn man bspw. für den 

Bereich Brandschutz den mittleren gemeindlichen Anteil an den relevanten Aus- und Einzah-

lungen von 82,2 Prozent bzw. den kreislichen Anteil von 17,8 Prozent auf die kreisfreien 

Städte überträgt.  

Daneben gibt es Mischaufgaben, die in manchen kreisangehörigen Räumen eher eine Kreis-

aufgabe und woanders eher eine Gemeindeaufgabe zu sein scheinen. So liegt der gemeind-

liche Anteil bei den relevanten Aus- und Einzahlungen im Produkt 242 „Fördermaßnahmen 

für Schüler“ in einigen Kreisen bei 0 Prozent und in manchen Kreisen bei 100 Prozent. Ent-

sprechendes lässt sich für das Produkt 342 „Regionale Arbeitsmarktpolitik“ festhalten. Diese 

Daten verdeutlichen, dass die Übertragung des mittleren gemeindlichen Anteils an den rele-

vanten Aus- und Einzahlungen im kreisangehörigen Raum auf die kreisfreien Städte gewisse 

Unsicherheit und einen gewissen Grad an Angreifbarkeit mit sich bringt. 

Als zweiter Schritt steht die Betrachtung der bereinigten Einnahmen im Hauptproduktbe-

reich 6 im Vordergrund, die im Rahmen der Methodik den Deckungsmittelbestand darstellen. 

Wie oben veranschaulicht, lassen sich die Komponenten dieser Einnahmen, bspw. die Steu-

ereinnahmen und die Einnahmen aus Zuweisungen und Umlagen, nicht einzelnen Produkten 

oder Produktbereichen zuordnen. Inwiefern die kreisfreien Städte ihre Einnahmen auf die 

Gemeinde- und wie auf die Kreisaufgaben aufteilen, ist damit mit den zur Verfügung stehen-

den Daten nicht nachvollziehbar. Um dieses Problem zu umgehen, wird erneut angenom-

men, dass die kreisfreien Städte diese Aufteilung so vornehmen, wie es im Durchschnitt im 

kreisangehörigen Raum geschieht. Der gemeindliche Anteil der relevanten Aus- und Einzah-

lungen im Hauptproduktbereich 6 wird somit auf die kreisfreien Städte übertragen. Ein Vor-

teil bei dieser Annahme ist, dass die Notwendigkeit entfällt, eine fiktive Kreisumlage für die 

kreisfreien Städte zu berechnen. Im kreisangehörigen Raum erhalten die Landkreise, da sie 

u. a. keinen direkten Zugriff auf die Einnahmen aus den drei Realsteuern haben, für die Wahr-

nehmung ihrer Kreisaufgaben eine Kreisumlage von den Gemeinden. In den kreisfreien Städ-

ten gibt es eine solche Umlage natürlicherweise nicht, da diese Kommunen alle Aufgabenty-

pen erfüllen. Da die Kreisumlage bei der Berechnung der bereinigten Einnahmen der Land-

kreise und Gemeinden bereits berücksichtigt wird, fließt durch die Übertragung des gemeind-

lichen und kreislichen Anteils der bereinigten Einnahmen auf die kreisfreien Städte bereits 

die Berechnung der fiktiven Kreisumlage in die Aufteilung der kreisfreien Städte für Kreisauf-

gaben sowie für Gemeindeaufgaben ein.  

Ein Nachteil dieser Annahme ist (wie auch bereits bei der Berechnung des Deckungsmittel-

verbrauchs oben diskutiert), dass Unterschiede in der Aufteilung zwischen den verschiede-

nen Kommunen ignoriert werden. Um dies zu verdeutlichen, wurde in der letzten Spalte in 

Tabelle 23 der gemeindliche Anteil der relevanten Aus- und Einzahlungen im Hauptprodukt-

bereich 6 für die 14 verschiedenen Kreise aufgenommen. Dabei zeigt sich erneut eine gewisse 
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Variation. Während der gemeindliche Anteil der relevanten Aus- und Einzahlungen im Be-

reich Zentrale Finanzleistungen im kreisangehörigen Raum Oberhavel im Jahr 2023 bei 59,5 

Prozent lag, lag er im kreisangehörigen Raum Oberspreewald-Lausitz bei lediglich 44,6 Pro-

zent. Man darf vermuten, dass die tatsächliche Aufteilung der bereinigten Einnahmen in den 

kreisfreien Städten auf die Kreis- und Gemeindeaufgaben sich ebenfalls zwischen den ver-

schiedenen kreisfreien Städten unterscheidet. Übernimmt man den mittleren gemeindlichen 

Anteil von 52,0 Prozent im kreisangehörigen Raum Brandenburgs für das Jahr 2023 für die 

kreisfreien Städte, werden diese Unterschiede zwischen den Kreisen ignoriert.   

F.4.3.2 Ergebnisse und Interpretation 

Nach Beschreibung des Vorgehens und einer kritischen Bestandsaufnahme der zugrunde lie-

genden Annahmen, illustriert Tabelle 24 die Ergebnisse, die sich durch Anwendung der Me-

thode nach Lenk et al. (2021) für den Zeitraum 2020 bis 2023 ergeben. Basierend auf den im 

vorangegangenen Abschnitt gemachten Vorüberlegungen wurden für jede der drei Teilmas-

sen zunächst die bereinigten Einnahmen im Hauptproduktbereich 6 abzüglich der Schlüssel-

zuweisungen berechnet. Die Aufteilung dieser Kennziffer auf die drei Gruppen (Gemeinde-

aufgaben, Kreisaufgaben der Landkreise und Kreisaufgaben der kreisfreien Städte) ist gut 

vergleichbar mit den Werten, die Lenk et al. (2021) für ihren Untersuchungszeitraum von 

2016 bis 2018 erhalten haben. Lag der Anteil der Gemeindeaufgaben für die bereinigten Ein-

nahmen im Hauptproduktbereich 6 abzüglich der Schlüsselzuweisungen bei Lenk et al. (2021) 

bei 35,4 Prozent, so lag dieser im Rahmen der vorliegenden Untersuchung für den Zeitraum 

2020 bis 2023 bei 41,4 Prozent. Entsprechend liegen die beiden Anteile, die die Kreisaufga-

ben der Landkreise und der kreisfreien Städte an der Kennziffer ausmachen, hier jeweils et-

was niedriger als es bei Lenk et al. (2021) der Fall gewesen ist. Insgesamt sind die Größenver-

hältnisse der Ergebnisse beider Untersuchungen jedoch gut vergleichbar.  

Demgegenüber werden die Ausgaben an allgemeinen Deckungsmitteln in den Hauptprodukt-

bereichen 1 bis 6 gestellt. Auch hier zeigt sich, dass die relative Aufteilung der relevanten 

Aus- und Einzahlungen in den betreffenden Hauptproduktbereichen auf die drei Gruppen gut 

vergleichbar ist mit den Werten, die durch Lenk et al. (2021) ausgewiesen werden. Entspre-

chend fällt auch hier der Anteil, der den Gemeindeaufgaben (der Gemeinden und der kreis-

freien Städte) zugeschrieben wird, mit 51,2 Prozent um 4,2 Prozentpunkte etwas größer aus 

als bei Lenk et al. (2021).  

Der Saldo aus den relevanten Aus- und Einzahlungen in den Hauptproduktbereichen 1 bis 5 

und den bereinigten Einnahmen im Hauptproduktbereich 6 abzüglich der Schlüsselzuweisun-

gen ergibt den Deckungsmittelsaldo sowie die Anpassung der Quoten der Teilschlüsselmas-

sen im Vergleich zur aktuellen Regelung. Für den Zeitraum von 2020 bis 2023 ergibt sich, dass 

die Quote der Teilschlüsselmasse für die Gemeindeaufgaben von derzeit 67,8 Prozent um 1,2 

Prozentpunkte auf 69,0 Prozent hätte erhöht werden müssen, um die Deckungslücke voll-
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ständig zu schließen (exklusive Zinsen). Die Quote der Teilschlüsselmasse für die Kreisaufga-

ben ist rückblickend etwas zu hoch ausgefallen. Hier hätte die Quote für die Landkreise um 

einen Prozentpunkt und die Quote für die Kreisaufgaben der kreisfreien Städte um 0,1 Pro-

zentpunkte reduziert werden müssen. Damit ist die Verteilung der finanziellen Mittel für die 

Jahre 2020 bis 2023 somit leicht zu Gunsten der Landkreise und minimal zu Gunsten der 

Kreisaufgaben der kreisfreien Städte sowie zu Lasten der Gemeinden ausgefallen.  

Tabelle 24:  Anpassungsbedarf der Teilschlüsselmassenquoten und Bestandteile der dahin-

terliegenden Rechnung für den Zeitraum von 2020 bis 2023 (exklusive und inklu-

sive Zinsen) 

 

 

Quelle: Jahresrechnungsstatistik der kommunalen Kernhaushalte, Sonderauswertung des Amts für Statistik Ber-
lin-Brandenburg. 

Anmerkung: Ein negativer Wert unten bei der Anpassung des Status-Quo der Teilschlüsselmassenquoten bedeu-
tet, dass die Quote für die betreffende Gruppe und die Teilschlüsselmasse für diese Gruppe reduziert werden 
müsste. 

 

Jahre

Gemeinden und 

Gemeindeaufgaben

der kreisfreien Städte

Landkreise
Kreisaufgaben der 

kreisfreien Städte
insgesamt

2020 1.145 364 35 1.544

2021 1.118 526 62 1.706

2022 1.505 578 110 2.194

2023 1.478 585 102 2.165

2020 bis 2023 5.246 2.054 309 7.608

2020 74,2 23,6 2,3 100,0

2021 65,5 30,9 3,6 100,0

2022 68,6 26,4 5,0 100,0

2023 68,3 27,0 4,7 100,0

2020 bis 2023 69,0 27,0 4,1 100,0

2020 bis 2023 67,8 28 4,2 100,0

2020 6,4 -4,4 -1,9

2021 -2,3 2,9 -0,6

2022 0,8 -1,6 0,8

2023 0,5 -1,0 0,5

2020 bis 2023 1,2 -1,0 -0,1

2020 6,5 -4,6 -2,0

2021 -2,1 2,7 -0,6

2022 0,9 -1,7 0,8

2023 0,9 -1,3 0,4

2020 bis 2023 1,4 -1,2 -0,2

Exklusive Zinsen: Anpassung Status-Quo (in Prozentpunkten)

Deckungsmittelsaldo für die Schlüsselzuweisungen (in Mio. Euro)

Deckungsbedarf - Relation (in %)

Status-Quo der Teilschlüsselmassenquoten (in %)

Inklusive Zinsen: Anpassung Status-Quo (in Prozentpunkten)



Finanzwissenschaftliche Überprüfung des kommunalen Finanzausgleichs in Brandenburg für das Ausgleichsjahr 2027 

 

– 168 – 

Ein Vergleich der Ergebnisse von Tabelle 24 mit dem horizontalen Symmetriekoeffizienten, 

der in Abschnitt F.4.3.2 dargestellt wurde, zeigt eine gute Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

beider Methoden. In einzelnen Jahren ergeben sich jedoch leichte Abweichungen. So wurde 

für den Gesamtzeitraum von 2020 bis 2023 gemäß des horizontalen Symmetriekoeffizienten 

eine minimale Verteilung der finanziellen Mittel zu Gunsten der Gemeinden festgestellt, nach 

der Methode von Lenk et al. (2021) ergab sich jedoch eine leichte Verteilung zu Gunsten der 

Landkreise. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Verteilung der finanziellen Mittel zu 

Gunsten der Gemeinden, die über den horizontalen Symmetriekoeffizienten festgestellt 

wurde, nur sehr marginal zu Gunsten der Gemeinden ausgefallen war. Mit einem Blick auf 

die einzelnen Jahre zeigen sich weitere Unterschiede zwischen den beiden Methoden. So 

ergibt sich in Tabelle 24 nach der Methodik von Lenk et al. (2021) im Jahr 2020 eine deutliche 

Verteilung der finanziellen Mittel zu Lasten der Gemeindeaufgaben (der Gemeinden und 

kreisfreien Städte). Bei der Analyse des horizontalen Symmetriekoeffizienten war auch im 

Jahr 2020 keine deutliche Abweichung vom Referenzwert 100 festzustellen. Solche Abwei-

chungen können u. a. mit den unterschiedlichen Einnahmen- und Ausgabenkonzepten er-

klärt werden. Wurden bei der Berechnung des horizontalen Symmetriekoeffizienten bspw. 

für die Aufstellung des Deckungsmittelbestandes nur zweckungebundene Finanzmittel be-

rücksichtigt, die nicht aufgabenspezifisch gebunden sind, so findet eine solche Unterschei-

dung zwischen zweckgebundenen und zweckungebundenen Finanzmitteln bei der Aufstel-

lung der bereinigten Einnahmen nach der Methode nach Lenk et al. (2021) nicht statt.  

Dennoch sind die Ergebnisse zwischen den beiden Methoden in einzelnen Jahren auch gut 

miteinander vergleichbar. So wird über beide Methoden bspw. für die beiden Jahre 2022 und 

2023 eine Verteilung der finanziellen Mittel zu Lasten der Gemeinden festgestellt. Aufgrund 

der unterschiedlichen Berechnungssystematik lässt sich das Ausmaß der festgestellten Asym-

metrie zwischen den beiden Methoden jedoch nicht miteinander vergleichen.  

Ähnlich wie bei der horizontalen Symmetrieuntersuchung hat die Berücksichtigung der Zins-

ausgaben und -einnahmen nur wenig Einfluss auf die Verteilung der finanziellen Mittel zwi-

schen den verschiedenen Gruppen. Tabelle 24 veranschaulicht, dass die Erhöhung der Quote 

der Teilschlüsselmasse für die Gemeindeaufgaben mit +1,4 Prozentpunkten um 0,2 Prozent-

punkte höher ausfällt als im Falle, wenn die Zinsen nicht berücksichtigt werden. Entspre-

chend würde die Änderung der Quote für die Kreisaufgaben der Landkreise und auch der 

kreisfreien Städte sich dergestalt äußern, dass man ihre Quote etwas stärker hätte reduzie-

ren müssen.   

F.4.3.3 Einfluss der Annahmen auf das Ergebnis und Implikationen 

An dieser Stelle soll nochmals betont werden, dass die in Tabelle 24 dargestellten Ergebnisse 

auf den in Abschnitt F.4.3.1 beschriebenen Annahmen basieren. Sowohl der Deckungsmittel-

bestand als auch der Deckungsmittelverbrauch der kreisfreien Städte wurde in einen ge-
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meindlichen und in einen kreislichen Teil zerlegt. Dabei wurde angenommen, dass diese Zer-

legung relativ genauso geschieht, wie es im kreisangehörigen Raum zwischen den kreisange-

hörigen Gemeinden und den Landkreisen geschieht. Inwiefern sich die Annahme bzgl. des 

Deckungsmittelbestandes auf das Endergebnis auswirkt, lässt sich anhand eines einfachen 

Rechenbeispiels aufzeigen. Bislang wurde angenommen, dass der gemeindliche Anteil des 

Deckungsmittelbestandes bei den kreisfreien Städten im Zeitraum von 2020 bis 2023 bei 51,4 

Prozent gelegen hatte. Tabelle 23 hat aufgezeigt, dass zwischen den verschiedenen kreisan-

gehörigen Räumen jedoch eine gewisse Streuung um diesen Mittelwert herum besteht.  

Tabelle 25 illustriert, wie sich die Anpassung der Teilschlüsselmassenquoten ändert, wenn 

man diesen Anteil um 0,5 Prozentpunkte erhöht, was im Jahr 2023 ein Prozent des gesamten 

Deckungsmittelbestandes der kreisfreien Städte entspricht. Es wird an dieser Stelle ange-

nommen, dass die kreisfreien Städte den Anteil des Deckungsmittelbestandes, der für die 

Gemeindeaufgaben zur Verfügung steht, etwas erhöhen und dafür den Deckungsmittelbe-

stand, der für Kreisaufgaben zur Verfügung steht, etwas reduzieren.   

Tabelle 25:  Anpassungsbedarf der Teilschlüsselmassenquoten mit veränderter Annahme 
hinsichtlich der Aufteilung des Deckungsmittelbestandes der kreisfreien Städte 

 
Quelle: Jahresrechnungsstatistik der kommunalen Kernhaushalte, Sonderauswertung des Amts für Statistik Ber-
lin-Brandenburg. 

Anmerkung: Ein negativer Wert unten bei der Anpassung des Status-Quo der Teilschlüsselmassenquoten bedeu-
tet, dass die Quote für die betreffende Gruppe und die Teilschlüsselmasse für diese Gruppe reduziert werden 
müsste. 

 

Für den Fall, dass die Zinsausgaben und -einnahmen nicht berücksichtigt werden, hätte die 

Quote der Teilschlüsselmasse für Gemeindeaufgaben nun nur noch um 0,9 statt um 1,2 Pro-

zentpunkte erhöht werden müssen. Da der Deckungsmittelbestand der kreisfreien Städte, 

Jahre

Gemeinden und 

Gemeindeaufgaben

der kreisfreien Städte

Landkreise
Kreisaufgaben der 

kreisfreien Städte

2020 6,0 -4,4 -1,6

2021 -2,6 2,9 -0,3

2022 0,6 -1,6 1,1

2023 0,2 -1,0 0,8

2020 bis 2023 0,9 -1,0 0,1

2020 6,2 -4,6 -1,6

2021 -2,4 2,7 -0,3

2022 0,7 -1,7 1,1

2023 0,6 -1,3 0,7

2020 bis 2023 1,1 -1,2 0,1

Inklusive Zinsen: Anpassung Status-Quo (in Prozentpunkten)

Exklusive Zinsen: Anpassung Status-Quo (in Prozentpunkten)
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G. Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen 

Schlüsselzuweisungen Plus 

In Summe legen das vergleichsweise geringe Mittelvolumen der Schlüsselzuweisungen Plus, 

deren lediglich eingeschränkte Treffsicherheit sowie eine begrenzte haushaltsbezogene Pla-

nungssicherheit für zumindest einen größeren Teil der potenziellen Empfänger-Gemeinden 

entweder eine grundlegende Neugestaltung oder eine ersatzlose Streichung dieser Zuwei-

sungsart im Rahmen des brandenburgischen Finanzausgleichs nahe. Für eine grundlegende 

Neugestaltung käme eine Aufstockung der Finanzkraft finanzschwacher Gemeinden im Vor-

feld der Verteilung finanzbedarfsbezogener allgemeiner Schlüsselzuweisungen in Frage. Ein 

Verzicht auf die Gewährung von Schlüsselzuweisungen Plus wäre demgegenüber dann in Be-

tracht zu ziehen, wenn bei der Verteilung allgemeiner Schlüsselzuweisungen ein Ausgleichs-

verfahren zur Anwendung kommen würde, welches sowohl finanzielle Mehr- als auch Min-

derbedarfe in der Lage ist zu erfassen, wie dies im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

in Form einer aufgabenbezogenen Bedarfsermittlung aufgezeigt wurde. 

Investive Schlüsselzuweisungen 

Eine empirische Überprüfung der Sachgerechtigkeit der investiven Schlüsselzuweisungen 

wird durch fehlende Daten zu kommunalen Investitionsrückständen und -bedarfen er-

schwert. Derartige Indikatoren finden sich i. d. R. nicht in amtlichen Statistiken. Solche Daten 

sowie Informationen zum Zustand und zur Qualität der Kapitalanlagen müssten separat er-

hoben werden, was im Rahmen des Begutachtungsprozesses nicht möglich gewesen ist.  

Generell ist die Sachgerechtigkeit eines investiven Anteils der Schlüsselzuweisungen gege-

ben, da die Zweckbindung eines Teils der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke das Auf-

schieben von Investitionen adressiert und zunehmende Investitionsrückstände zusätzliche 

Kosten in der Zukunft erzeugen. Außerdem sind bundesweit wachsende Investitionsrück-

stände zu beobachten. Dies spricht tendenziell für einen erhöhten Anteil der investiven 

Schlüsselzuweisungen. Wir gehen daher davon aus, dass eine Erhöhung um einen Prozent-

punkt auf 7,5 Prozent sachgerecht ist; dies entspricht in etwa der temporären Erhöhung um 

25 Mio. Euro für die Jahre 2025 und 2026. 

Horizontale Verteilungsergebnisse 

Die aufgabenspezifische Finanzbedarfsmessung ist die neueste Technik, die die kommunalen 

Finanzausgleiche und die kommunalen Bedarfe untersuchen kann. Für Brandenburg wird die 

Methodik der aufgabenspezifischen Regressionen im vorliegenden Gutachten erstmals zum 

Einsatz gebracht. Dabei werden interkommunale Unterschiede in den relevanten Ausgaben 

in den einzelnen Aufgaben durch interkommunale Unterschiede in objektiven Strukturmerk-

malen wie der Einwohnerzahl, der Fläche, der Anzahl von Kindern im schulpflichtigen Alter 

und weiterer Kennziffern erklärt. Je nach Aufgabe werden dabei unterschiedliche Struktur-

merkmale zurate gezogen.  
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Vertikale Symmetrie 

Die Berechnungen des vertikalen Symmetriekoeffizienten nach der herkömmlichen ausga-

benbasierten Methode haben aufgezeigt, dass sich die Ergebnisse im Rahmen eines tolerab-

len Symmetriekorridors bewegen. Im Zeitraum von 2020 bis 2023 wich die Verteilung der 

finanziellen Mittel durchschnittlich um 1,1 (exklusive Zinsen) bzw. 2,6 Punkte vom Referenz-

wert 100 ab, der eine perfekt symmetrische Verteilung angibt. Folglich besteht trotz festge-

stellter Abweichungen von perfekter Symmetrie in einzelnen Jahren kein notwendiger An-

passungsbedarf der Verbundquote. Zu berücksichtigen ist dabei außerdem, dass die Jahre ab 

2020 von erheblichen konjunkturellen Schwankungen geprägt gewesen sind, die größtenteils 

durch unvorhersehbare exogene Schocks hervorgerufen worden sind. Hier sind zum einen 

die Corona-Pandemie und zum anderen der Einmarsch Russlands in die Ukraine zu nennen, 

wobei Letzteres deutliche Auswirkungen auf den Zuzug der humanitären Migration nach 

Deutschland und den Energiemarkt hatte.   

Durch die Bedarfsorientierung des Symmetriekoeffizienten fällt die Ungleichverteilung noch-

mal schwächer aus. So sind die finanziellen Mittel im Zuge der Anwendung dieser Methodik 

mit einem Symmetriekoeffizienten von 101,2 weniger deutlich zu Gunsten der Kommunen 

verteilt. Dies liegt auch darin begründet, dass für die bedarfsgewichtete Berechnung des 

Symmetriekoeffizienten, der für das Jahr 2023 ausgewiesen wurde, auch die Jahre vor 2023 

benutzt wurden. Dadurch fallen temporäre Abweichungen in einzelnen Jahren nicht so deut-

lich ins Gewicht. 

Horizontale Symmetrie und Teilschlüsselmassen 

Insbesondere der horizontale Symmetriekoeffizient nach Thöne et al. (2015) und Hummel et 

al. (2018) zeigt im Zeitraum von 2020 bis 2023 eine relativ symmetrische Verteilung der fi-

nanziellen Mittel zwischen den Landkreisen und den Gemeinden (kreisangehörige Gemein-

den und kreisfreien Städte) auf. Für den Zeitraum von 2020 bis 2023 hat sich ein Symmetrie-

koeffizient von 100,2 (exklusive Zinsen) bzw. 100,1 (inklusive Zinsen) und damit fast perfekte 

Symmetrie ergeben. Lediglich für das Jahr 2024 ergibt sich auf Basis der vierteljährlichen Kas-

senergebnisse eine gewisse Ungleichverteilung von 104,5 (exklusive Zinsen) bzw. 104,6 (in-

klusive Zinsen).  

Die Bedarfsgewichtung ergibt einen horizontalen Symmetriekoeffizienten im Jahr 2023 von 

100,7, d. h. eine Verteilung zu Gunsten der kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien 

Städte. Somit fällt der Symmetriekoeffizient um 0,8 bzw. 0,9 Prozentpunkte höher aus als in 

der herkömmlichen Betrachtung, bei der die gemeindlichen Bedarfe nicht berücksichtigt 

wurden. Trotz dieser leichten Veränderung bleibt das grundsätzliche Ergebnis bestehen, dass 

die Verteilung der finanziellen Mittel zwischen Gemeinden und Landkreisen als relativ sym-

metrisch angesehen werden kann. 

Dieses Bild ergibt sich auch bei Anwendung der Methode nach Lenk et al. (2021) zur Bestim-

mung der Teilschlüsselmassen. Die temporären Schwankungen fallen bei Anwendung dieser 
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Methode in den einzelnen Jahren allerdings etwas größer aus. Für den gesamten Begutach-

tungszeitraum von 2020 bis 2023 ergibt sich jedoch auch bei dieser Methode kein dringend 

notwendiger Handlungsbedarf. Beide Methoden basieren jedoch auf spezifischen Annah-

men, was die jeweils daraus resultierenden Ergebnisse angreifbar macht. Eine Reform der 

Teilschlüsselmassenbildung würde dieses Problem beheben, zumal es Alternativen zur der-

zeitigen Regelung gibt. So wird die Bildung der Teilschlüsselmassen in anderen Flächenlän-

dern entweder nach Gebietskörperschaften oder nach Aufgabentypen differenziert. Dies be-

deutet, dass entweder je eine Teilschlüsselmasse für Kreise, kreisangehörige Gemeinden und 

kreisfreie Städte gebildet und somit nach föderaler Ebenen gegliedert wird. Alternative be-

steht die Möglichkeit zu einer Differenzierung nach Aufgabentypen, also nach gemeindlichen 

oder kreislichen Aufgaben, wobei Mischaufgaben in beiden Teilschlüsselmassen berücksich-

tigt werden und kreisfreie Städte an beiden partizipieren. Ausgehend von dem aktuellen Mo-

dell in Brandenburg empfehlen wir, die beiden Teilschlüsselmassen der Kreise und der kreis-

freien Städte für Kreisaufgaben zu einer Teilschlüsselmasse für Kreisaufgaben zusammenzu-

führen. Dies würde zu mehr Transparenz führen und Verteilungsgerechtigkeit für alle kom-

munalen Akteure sicherstellen. 
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I. Anhang 

Tabelle 26:  Zusammensetzung des Deckungsmittelbestandes und -verbrauchs für die verti-
kale Symmetrieuntersuchung nach Gruppierungsnummern 

 

 

 

 

 

Ausgaben Gruppierungsnummer Bezeichnung Gruppierungsnummer Bezeichnung

821, 823 & 824 allgemeine Zuweisungen 61 allgemeine Zuweisungen an den öffentlichen Bereich

831, 833 allgemeine Umlagen an das Land, Zweckverbände

800-808 (ohne 802) Zinsausgaben 56, 57 Zinsausgaben

970-974 Tilgungen an den öffentlichen Bereich 58 Tilgungen an den öffentlichen Bereich

Einnahmen

00 ./. 810 Realsteuern ohne Gewerbesteuerumlage

010, 012 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

02 andere Steuern

03 steuerähnliche Einnahmen

041 Schlüsselzuweisungen vom Land 21 allgemeine Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich

051 Bedarfszuweisungen vom Land

061 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

060 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Bund

09 Ausgleichsleistungen

200-208 (ohne 202) Zinseinnahmen 15, 16 Zinseinnahmen

370-374 Krediteinnahmen öffentlicher Bereich 31 Schuldenaufnahmen im öffentlichen Bereich

Abgaben von Spielbanken, sonstige steuerähnlichen 

Abgaben
09

Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage, 

Landessteuern
01-08

Zinseinnahmen sowie 

Schuldenaufnahmen 

vom öffentlichen Bereich

Einnahmen aus 

allgemeinen Zuweisungen  

und Umlagen

Einnahmen aus Steuern 

und 

steuerähnlichen Abgaben

Zinsausgaben sowie 

Tilgung

Ausgaben für allgemeine 

Zuweisungen  und 

Umlagen

kommunale Ebene Landesebene
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